
Von der festgestellten mittleren Schadens- 

summe der geprüften Behandlungsfälle 

(x) ist ein Abschlag in Höhe des zwei- 

fachen mittleren quadratischen Fehlers 

vorzunehmen, um die Einhaltung der  

unteren Vertrauensgrenze in Höhe von 

95 % zu gewährleisten. Das Ergebnis 

(xneu ) wird auf die Gesamtzahl der  

Behandlungsfälle (N) hochgerechnet, aus 

denen die Stichprobe gebildet wurde  

(Regress = N * xneu ).*
Aus der Prüfvereinbarung 2017 der KV Brandenburg 

Rp.
Institut zur 
Sicherung der 
Arzneimittelverordnung

*Ihre Zielärzte sind keine Mathematikprofessoren?
 Rp. Institut – die einfache Formel für gesicherte Verordnungen



Das Rp. Institut zur Sicherung der Arzneimittelverord-
nung bietet Ärzten Hilfestellungen rund um die Ver-
ordnung, Dokumentation und Wirtschaftlichkeit von 
Arzneimitteln. Dazu gehören unter anderem Hinweise 
zu gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen 
(AMNOG-Prozess, Rabattverträge und Festbeträge) 
und der Arzneimittelsubstitution in der Apotheke. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt auf den Vorgaben der 
Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen).

Das Rp. Institut ist Teil der DAP Networks GmbH und 
besteht aus einem interdisziplinären Team aus Medi-
zinern, Apothekern und Naturwissenschaftlern unter-
schiedlicher Fachrichtungen.

Zur Verbreitung der Informationen nutzen wir unter 
anderem eigene Fachmedien wie die Webseite  
www.DeutschesArztPortal.de.
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Rp.
Institut zur 
Sicherung der 
Arzneimittelverordnung

u Fakt: Die teils komplizierten Verordnungsvorgaben (z. B. 
durch KVen oder den G-BA) führen zu einer Verunsiche-
rung der Ärzte. Darüber hinaus ziehen Formfehler und 
 Unklarheiten bei der Verordnung Abgabeprobleme in der 
Apotheke nach sich. 

u  Folge: Unsicherheiten der Ärzte beeinflussen möglicher-
weise deren Therapieentscheidung. Zusätzlich gefährden 
Formfehler bei der Verordnung die Versorgung der Pa- 
tien ten und können zu Umsatzeinbußen für den Hersteller  
führen.

u Lösung: Für Sicherheit bei der Verordnung sorgen!

Rp. Institut zur Sicherung der Arzneimittelverordnung

• Unabhängige Experten

• Objektive Recherche

• Glaubwürdige Darstellung

Gemacht für …

... Ärzte

• Praxisrelevante Informationen und Services

• Mehr Sicherheit hinsichtlich Verordnung, Dokumentation, 
Regress etc.

... Außendienst

• Neue Impulse für die Kommunikation mit Arzt und Praxis- 
team

• Ergänzung der Produkt-/Marketingkommunikation durch 
Themen, die dem Arzt mehr Sicherheit geben, damit Umsatz-
potenziale Ihrer Präparate ausschöpft werden können
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Mehrzahl der Ärzte kennt die aktuellen Vorgaben  
ihrer KV nicht

Ärzte müssen sich neben ihrem stressigen Praxisalltag über 
Neuigkeiten rund um die Themen Praxisverwaltung und Ab-
rechnung sowie über medizinisch-wissenschaftliche und ge-
sundheitspolitische Themen informieren. Vielen Ärzten fehlt 
daher die Zeit, sich mit drohenden Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen und Arzneimittelquoten zu befassen.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich viele Ärzte mit 
den jährlich neu erscheinenden Arzneimittel- bzw. Ziel-
vereinbarungen weder rechtzeitig noch ausreichend  
vertraut machen. Dies zeigte eine im Februar 2020 durch-
geführte Umfrage des DeutschenArztPortals.1

„Sind Ihnen bereits die aktuellen Vorgaben Ihrer KV zur wirt-

schaftlichen Verordnung gemäß Arzneimittelvereinbarung 

2020 bzw. anderer Zielvereinbarungen 2020 vertraut?“  

(N = 319)

1  Arztumfrage im Praxis-Newsletter des DeutschenArztPortals vom 04.02.2020 bis 10.02.2020

70 %

30 %

■ Ja       ■ Nein
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Dossiers zu spezifischen Verordnungsvorgaben  
der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen)

KV-Dossiers: umfassende Recherche der aktuellen Situation 
in Bezug auf Verordnungsanforderungen unter Berücksichti-
gung einzelner Prüfmethoden und neuer Regelungen (z. B. 
Quoten, Praxisbesonderheiten etc.) in allen KV-Gebieten:

• Auf Basis des Wirkstoffs bzw. der Wirkstoffgruppe 

• Zusätzlich: speziell zugeschnitten auf eine oder mehrere 
Facharztgruppen

Optional: „KV-Kompakt“ als tabellarische Aufstellung, auch 
als Beileger in einem Fachjournal 

Weitere Möglichkeiten: Online- oder Präsenzschulungen  

für den pharmazeutischen Außendienst zu regulatorischen 

Fragestellungen, KV-Quoten, Prüfungsmethoden etc. mit 

Möglichkeit zur individuellen Fragenbeantwortung durch 

unsere Experten 
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Tab. 1: Zusammenfassung der jeweiligen Prüfsysteme in den KV-Regionen sowie der jeweiligen Generikaziele für Allgemeinärzte

KV-Region Regelprüfmethode bei Arzneimitteln Generikaziele für Allgemeinärzte

Baden-Württemberg 
(2019)

Richtwerteprüfverfahren: Vergleich zwischen Verord-
nungsvolumen und dem praxisindividuellen Richtwert-
volumen4,5

Verordnung preisgünstiger Generika wird empfohlen; Anteil ACE-Hemmer-Kombi-
nationen generisch: Mindestquote 50 %; Anteil Monopräparate generisch (Bupre-
norphin, Hydromorphon, Fentanyl Morphin, Oxycodon): Mindestquote 70 %6

Bayern (2019) Wirkstoffprüfung: Arzneimittelquoten für verschiedene 
Arzt- und Wirkstoffgruppen7

Für eine Vielzahl verschiedener Wirkstoffgruppen wurden Generikaziele festge-
legt (z. B. Antibiotika zur systemischen Anwendung und Antidiabetika exkl. Insu-
line); Generika gelten bis zur Festbetragsgrenze als wirtschaftlich.7

Berlin Richtgrößenprüfung8 Zielquoten für alle Ärzte: Verordnungsmindestquote von 72 % an generikafähi-
gen, BtM-pflichtigen Opioiden (orale Darreichungsformen); Verordnungsmin-
destquote von 75 % an generikafähigen Prostaglandin-Analoga inklusive Kom-
binationen mit Timolol in der Glaukomtherapie9

Brandenburg Richtgrößenprüfung10 Generika-Mindestquote für generikafähige Statine von 93,2 %; Generika-Min-
destquote für generikafähige ACE-Hemmer sowie Candesartan und Valsartan, 
auch in Kombination mit Hydrochlorothiazid von 87,2 %11

Bremen Wirkstoffbezogene Prüfung nach Durchschnittswerten 
(Auswahlparameter u. a.: ungünstige Verteilung wirt-
schaftliche/unwirtschaftliche Wirkstoffe)12

Grundsätzlich sollen preisgünstige Generika verordnet werden.13

Hamburg (2019) Wirkstoffprüfung: Arzneimittelquoten für verschiedene 
Arzt- und Wirkstoffgruppen14

Für eine Vielzahl verschiedener Wirkstoffgruppen wurden Generikaziele festge-
legt (z. B. Antibiotika zur systemischen Anwendung und Antidiabetika exkl. Insu-
line); Generika gelten bis zur Festbetragsgrenze als wirtschaftlich.15

Hessen Prüfung nach fachgruppenspezifischen Durchschnitts-
werten16 

Generika-Mindestquote (Verordnungsanteil von Generika und Rabattarzneimit-
teln am generikafähigen Markt) für alle Arztgruppen: mindestens 92,1 %; Gene-
rika-Mindestquoten in der Opioid- und Glaukomtherapie17

Mecklenburg- 
Vorpommern

Prüfungsmethode abhängig von der Facharztgruppe; 
für Allgemeinärzte: Prüfung nach Auffälligkeitsgrenzen 
bei Verordnungen, die unter den Medikationskatalog 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) fallen18

Niedersachsen Prüfung nach fachgruppenspezifischen Durchschnitts-
werten und mögliche Befreiung von der Durchschnitts-
werteprüfung durch Einhalten von Arzneimittelquoten19

Generische Wirkstoffe in Verbindung mit Rabattverträgen gelten als wirtschaft-
lich. Für patentgeschützte Originale sollen vergleichbare, wirkstoffverwandte 
generische Alternativen mit Rabattvertrag geprüft und verordnet werden.2

Nordrhein (2019) Prüfung nach fachgruppenspezifischen Durchschnitts-
werten und mögliche Befreiung von der Durchschnitts-
werteprüfung durch Einhalten von Arzneimittelquoten20

Rabattverträge von Generika sollen berücksichtigt werden; Zielwert der generi-
kafähigen Verordnungen (Verordnungen für Generika und Arzneimittel ohne 
 Patentschutz) am Gesamtfertigarzneimittelmarkt: 95 %21

Rheinland-Pfalz 
(2019)

Fachgruppenspezifische Zielquoten, bei Nichterrei-
chung der Zielquoten: Prüfung nach fachgruppenspe-
zifischen Arzneimittel-Fallwerten22

Generika-Mindestquote: 92 %; generikafähige, orale, BtM-pflichtige Monoprä-
parate: mindestens 73 %23

Saarland (2019) Richtgrößenprüfung24 Bevorzugter Einsatz neuer Generika bei den Wirkstoffen Tiotropium und Glatira-
meracetat; Verordnungsmindestquote von 80 % an generikafähigen Prostaglan-
din-Analoga inklusive Kombinationen mit Timolol in der Glaukomtherapie; Ver-
ordnungsmindestquote von 62 % an generikafähigem Imatinib (unter Berück-
sichtigung der zugelassenen Anwendungsgebiete)25

Sachsen (2019) Prüfungsmethode abhängig von der Facharztgruppe: 
Richtgrößenprüfung oder Zielwertprüfung; Allgemei-
närzte werden nach Zielwerten geprüft26

Bei der Verordnung von Fertigarzneimitteln oder Zubereitungen sollen preisgüns-
tige Generika eingesetzt werden; der Vertragsarzt soll die bisherigen Verordnun-
gen überprüfen und – soweit medizinisch möglich und verantwortbar – durch 
wirtschaftlichere Verordnungen (z. B. preiswertere Generika oder rabattierte Arz-
neimittel) ersetzen.3

Sachsen-Anhalt Richtgrößenprüfung27 Anteil Generika am generikafähigen Markt: 91,69 %; Anteil Generika an generi-
kafähigen, BtM-pflichtigen Opiaten (exklusiv Tilidin-Kombinationen): 88,14 %28

Schleswig-Holstein 
(2019)

MRG (Morbidity Related Groups)-Prüfung: Steuerung 
der Wirtschaftlichkeit durch morbiditätsbezogenes 
Budget und Zielwerte29

Keine spezifischen Generika-Quoten; jedoch wurde für mehrere Wirkstoffgrup-
pen der Anteil an den Tagestherapiekosten als Ziel definiert; zur Unterstützung 
empfiehlt die KV unter anderem regelmäßig Generika.30

Thüringen (2019) Prüfungsmethode abhängig von der Facharztgruppe: 
Zielquoten oder Referenzfallwerte; Allgemeinärzte wer-
den nach Zielwerten geprüft31

In der Arzneimittelgruppe der Antiglaukomatosa besteht eine Mindestquote für 
generikafähige Wirkstoffe von 90 %; für Enoxaparin wurde eine gemeinsame Bio-
similar- und Generika-Mindestquote von 12,5 % festgelegt; für definierte generika-
fähige Onkologika wurde eine Generika-Mindestquote von 25,5 % festgelegt.32

Westfalen-Lippe 
(2019)

Richtgrößenprüfung mit möglicher Befreiung durch 
Einhalten von Zielquoten33

Ärzte sollen grundsätzlich preisgünstige Generika bevorzugen; in der Wirkstoff-
gruppe der Statine und bei ezetimibhaltigen Arzneimitteln soll der Verordnungs-
anteil an nicht generikafähigen Originalpräparaten inklusive Kombinationen (z. B. 
Atozet®, Tioblis®) als Mittel der Reserve geringer als 1 % sein.34

Die mit 2019 gekennzeichneten Kassenärztlichen Vereinigungen haben ihre Vereinbarungen bereits für das Jahr 2019 aktualisiert. Die Verhandlungen der übrigen KVen und der Landesverbände der Krankenkassen 
sind derzeit noch nicht abgeschlossen (Stand: März 2019), sodass die Vereinbarungen von 2018 weiterhin gültig sind (gemäß § 84 SGB V).

Rp.
Institut zur 
Sicherung der 
Arzneimittelverordnung

1

KV Rheinland-Pfalz

Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz 
In Rheinland-Pfalz erfolgt die Wirtschaftlichkeitsprüfung für das Jahr 2018 anhand von fachgruppenspezifi schen Arznei mittel-
Fallwerten (Tab. 1).3 

Durch Multiplikation mit der jeweiligen Fallzahl des Arztes wird das arztindividuelle Arzneimittel-Fallwertvolumen berechnet. 

Behandlung rheumatischer Erkrankungen: 
Wirtschaftliche Verordnung von Adalimumab (HUMIRA®) 

■ Wirkmechanismus und Indikationen von HUMIRA®

Adalimumab (HUMIRA®) ist ein rekombinanter humaner monoklonaler Antikörper, der spezifi sch an TNF bindet und dessen 
biologische Funktion hemmt.1

Im Bereich der Rheumatologie ist Humira® indiziert zur Behandlung der mäßigen bis schweren aktiven rheumatoiden Arthritis 
(in Kombination mit Methotrexat), der schweren aktiven ankylosierenden Spondylitis (AS), der schweren axialen Spondylo-
arthritis ohne Röntgennachweis einer AS und der aktiven und progressiven Psoriasis-Arthritis von Erwachsenen. Außerdem 
ist Humira® indiziert zur Behandlung der aktiven polyartikulären juvenilen idiopathischen Arthritis ab zwei Jahren (in Kom-
bination mit Methotrexat) und der aktiven Enthesitis-assoziierten Arthritis ab sechs Jahren. Darüber hinaus ist Humira® im 
ophthalmologischen Bereich indiziert zur Behandlung der nicht infektiösen Uveitis intermedia, der Uveitis posterior und der 
Panuveitis bei Erwachsenen sowie der chronischen nicht infektiösen Uveitis anterior ab zwei Jahren.1 * 

■ Rabattverträge reduzieren die Verordnungskosten des Arztes

Zu HUMIRA® bestehen mit zahlreichen Krankenkassen Rabattverträge, sodass es aktuell für 59,4 Mio. GKV-Versicherte 
 rabattiert ist.2 Eine aktuelle Übersicht fi nden Sie unter www.DeutschesArztPortal.de. 

Die Rabattverträge führen zu einem Kostenvorteil für die gesetzlichen Krankenkassen. Zudem kann die indika tionsgerechte 
Verordnung rabattbegünstigter Arzneimittel als wirtschaftlich angesehen werden, da rabattierte Arzneimittel gemäß § 4 
Abs. 2 und § 5 des Rahmenvertrages über die Arzneimittelversorgung (nach § 129 Abs. 2 SGB V) vorrangig – auch vor nicht 
rabattierten Importpräparaten – in der Apotheke abzugeben sind. 

■ Eindeutige Rezeptangaben sichern die Abgabe

•  Präparatebezeichnung, Wirkstärke und Darreichungsform exakt angeben  
Humira 40 mg/0,4 ml ILO Fertigpen 
2 St. N1 PZN 11515262•  Angabe der PZN ist seit April 2018 verpfl ichtend 

und macht die Verordnung eindeutig

■ Produktpalette

Wirkstärke Darreichungsform Packungsgröße PZN

20 mg/0,2 ml Injektionslösung (ILO) in einer Fertigspritze 2 Stück N1 13902709

40 mg/0,4 ml Injektionslösung (ILO) im Fertigpen 2 Stück N1 11515262

6 Stück N3 11515279

Injektionslösung (ILO) in einer Fertigspritze 2 Stück N1 11515233

6 Stück N3 11515256

80 mg/0,8 ml Injektionslösung (ILO) im Fertigpen 1 Stück 13516886

Injektionslösung (ILO) im Fertigpen 3 Stück 14288826

Injektionslösung (ILO) in einer Fertigspritze 1 Stück 13198570

Prüfgruppe Prüfgruppenbezeichnung 0 bis 15 Jahre 16 bis 49 Jahre 50 bis 64 Jahre Ab 65 Jahre

208 Rheumatologen 18,31 € 67,96 € 68,14 € 60,01 €

Tab. 1: Ausschnitt aus der Übersicht zu fachgruppenspezifi schen Arzneimittel-Fallwerten für das Jahr 20183

Stand: 09/2018   DE/HUR/5718/1989

Die Verordnung von Tremfya® und Vorgaben 
der KV Sachsen 

1

Rp.
Institut zur 
Sicherung der 
Arzneimittelverordnung KV Sachsen
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Indikation und Wirkmechanismus

Tremfya® (Guselkumab) ist zugelassen für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer 
Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen. Der Wirkstoff  Guselkumab ist ein humaner monoklo-
naler Antikörper, der selektiv das Interleukin(IL)-23-Protein blockiert.1

Frühe Nutzenbewertung von Tremfya® 

Der G-BA hat für den Wirkstoff  Guselkumab (Tremfya®) gegenüber der jeweiligen zweckmäßigen Vergleichstherapie einen 
beträchtlichen Zusatznutzen für beide Patientengruppen wie folgt ausgesprochen:2

Auf Grundlage der GBA-Nutzenbewertung vom 17.05.2018 und den anschließenden Preisverhandlungen mit dem 
GKV-Spitzenverband wurde Tremfya® im Rahmen des gegenwärtig zugelassenen und positiv nutzenbewerteten 
Anwendungsgebiets zum 01.11.2018 als bundesweite Praxisbesonderheit anerkannt.

Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 130b Abs. 1 Satz 1 SGB V zwischen dem GKV-Spitzenverband und Janssen-Cilag GmbH zum Fertigarzneimittel 
Tremfya® (Wirkstoff: Guselkumab) bezüglich der Anerkennung einer Praxisbesonderheit
Tremfya® (Wirksto� : Guselkumab) ist ab dem 01.11.2018 von der Prüfungsstelle und dem gemeinsamen Beschwerdeausschuss (§ 106c SGB V) ab dem ersten 
Behandlungsfall als bundesweite Praxisbesonderheit ausschließlich im Anwendungsgebiet mit einem Zusatznutzen laut G-BA-Beschluss vom 17.05.2018 anzu-
erkennen, solange Janssen-Cilag Tremfya® in Deutschland vertreibt. Weitere Anwendungsgebiete oder Erweiterungen des Anwendungsgebietes von Tremfya® 
sind hiervon nicht umfasst. 
Das Anwendungsgebiet mit Zusatznutzen lautet: „Tremfya® wird angewendet für die Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer bis schwerer 
Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen.“
Die Vorgaben der Fachinformation sind zu berücksichtigen. Bei Patienten, die nach 16 Wochen auf die Behandlung nicht angesprochen haben, sollte ein Absetzen 
der Behandlung mit Guselkumab in Erwägung gezogen werden.
Die Anerkennung als Praxisbesonderheit gilt nicht bei der Anwendung von Tremfya® außerhalb der gesetzlich bestimmten Bedingungen (im Rahmen eines nicht 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs, „o�  label use“).
Die Ärzte sind hiermit nicht von den einzuhaltenden Vorgaben aus § 12 SGB V und § 9 der Arzneimittelrichtlinie entbunden.

Rabattverträge als Beitrag zu mehr Wirtschaftlichkeit im GKV-System

Auf Grundlage des § 130a des SGB V bzw. § 130c SGB V können die gesetzlichen Krankenkassen mit Arzneimittelherstellern 
Rabattverträge abschließen und so einen Beitrag zu mehr Wirtschaftlichkeit im GKV-System leisten.

Derzeit sind fast 37 Millionen GKV-Versicherte bei einem Rabattvertragspartner der Janssen-Cilag GmbH für Tremfya® 
(Guselkumab) versichert. Sie fi nden eine aktuelle Übersicht unter www.DeutschesArztPortal.de.3   

Nutzenbewertung zum Wirkstoff Guselkumab vom 17.05.20182

Indikation / Patientengruppe Zweckmäßige Vergleichstherapie G-BA-Bewertung

Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer 
Plaque-Psoriasis, die für eine systemische 

Therapie in Frage kommen.

Fumarsäureester oder Ciclosporin oder 
Methotrexat oder Phototherapie (NB1-UV-B, Photo-

soletherapie) oder Secukinumab

Hinweis auf einen beträchtlichen 
Zusatznutzen

Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer 
Plaque-Psoriasis, die auf andere systemische 
Therapien einschließlich Ciclosporin, Methotrexat 
oder orale PUVA2 nur unzureichend angesprochen 
haben oder bei denen eine Kontraindikation oder 

Unverträglichkeit vorliegt.

Adalimumab oder In� iximab oder Secukinumab 
oder Ustekinumab

Beleg für einen beträchtlichen 
Zusatznutzen
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Wichtige Funktionen der Arztsoftware oft nicht bekannt

Um den Verordnungsprozess so einfach und zeitsparend wie 
möglich zu gestalten, legen sich viele Ärzte in ihrer Praxisver-
waltungssoftware eine sogenannte Hausapotheke an. Darin 
sind Präparate gelistet, die in der jeweiligen Praxis häufig ver-
ordnet werden.

Eine Umfrage des DeutschenArztPortals zu diesem Thema 
ergab jedoch, dass fast die Hälfte der Ärzte nicht weiß, wie 
Präparate in die Hausapotheke aufgenommen werden  
können.1

„Ist Ihnen bekannt, wie Sie Präparate in die Hausapotheke 

Ihrer Praxisverwaltungssoftware aufnehmen?“ (N = 222)

■ Ja       ■ Nein

1 Arztumfrage im Praxis-Newsletter des DeutschenArztPortals vom 06.08.2019 bis 13.08.2019

46 % 54 %
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SoftwareCheck
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D3   Aufnahme in die Hausapotheke

4   Verschreibung aus der „Patientenakte“Sobald man einen Verordnungsprozess über 
das Menü „Rezept / Rezept mit Medikamenten“ 
startet, öffnet sich die „Patientenakte“, in der 
alle dem Patienten bereits verordneten Präparate gelistet sind.

Bei der erstmaligen Verordnung von Infl ectra™
wird das Medikament in die Hausapotheke 
(bei aktivierter Option) übertragen. Die Akti-
vierung erfolgt im ifap praxisCenter® 3 unter 
„Extras – Optionen“ im Reiter „Hausliste“. 
Bei Übernahme in das Rezept oder Klick in die 
 Spalte „H“ erscheint ein Hauslistensymbol vor 
dem Produktnamen.

Durch Anklicken des weißen Kästchens oder 
Doppelklick auf das Präparat wird es über-
nommen und das Rezept kann gedruckt 
werden.

ZUSAMMENFASSUNG
�  Das Infl ectra™-Original in der Wirkstärke 100 mg ist als Pulver zur Herstellung eines Infusions-

lösungskonzentrates (PIK) in unterschiedlichen Packungsgrößen im Handel

�  Für das Präparat gelten bei zahlreichen Krankenkassen Rabattverträge, die zur Entlastung des 

Gesundheitssystems beitragen. In Ihrer Arztsoftware sind Rabattverträge besonders gekenn-

zeichnet.
�  Wenn Sie das Produkt häufi ger verschreiben wollen, können Sie es bei der ersten Verordnung in 

Ihre Hausapotheke aufnehmen. Wiederverordnungen für denselben Patienten können dann ein-

fach aus der Patientenakte heraus durchgeführt werden.1  Genaue Indikationen s. Fachinformation Infl ectra™ 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Stand September 2016

2 Aktuelle Rabattverträge auf www.DeutschesArztPortal.de, Stand Januar 2017

Auf dem Rezept wird die Verordnung von 
Infl ectra™ (100 mg PIK, 3 St. N1) wie folgt 
dargestellt:

Software-spezifi sche Anleitung am Beispiel von Infl ectra™ zur:

• Darstellung der im Handel verfügbaren Präparate in der Arzneimitteldatenbank

• Überprüfung existierender Rabattverträge

• Übernahme von Präparaten in die Hausliste bzw. Patientenakte

In diesem Booklet fi nden Sie spezifi sche Anleitungen der fünf führenden Software-

systeme in der Fachgruppe Internisten:1

➔ TURBOMED 

➔ MEDISTAR

➔ x.isynet 

➔ ALBIS 

➔ x.concept

Wählen Sie anhand der Reiter einfach Ihr Softwaresystem aus und führen den 

 Software-Check durch. Selbstverständlich können Sie diesen auch durch eine(n) 

mit Ihrer Arztsoftware vertraute(n) Mitarbeiter(in) durchführen lassen.

1 TOP 20 Systeme – Internisten. Die 20 führenden Systeme in dieser Fachgruppe. Stand 30.06.2016.

www.kbv.de/media/sp/Arztgruppe_Internisten.pdf

Software-Check

Rp.
Institut zur 

Sicherung der 

Arzneimittelverordnung

SoftwareC
heck

Mit freundlicher Unterstützung der Pfizer Pharma PFE GmbH
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Analyse der fünf wichtigsten Arztsoftwaresysteme  
(u. a. Medistar, Albis) im Hinblick auf Besonderheiten des  
Präparats mit Schritt-für-Schritt-Anleitung:

• Darstellung der neu im Handel verfügbaren Präparate in 
der Arzneimitteldatenbank

• Aufnahme der Präparate in die eigene Hausapotheke

• Übernahme in die Patientenakte

• Darstellung bestehender Rabattverträge

• Unterscheidung von Original- und  
Importpräparaten

NEU ab 1. Oktober 2020:  Software-Check 
Darstellung und Stellenwert der frühen Nutzen- 
bewertung in der Arztsoftware

Softwarespezifische Anleitung für die tägliche Praxis

Software-spezifi sche Anleitung am Beispiel von Infl ectra™ zur:

• Darstellung der im Handel verfügbaren Präparate in der Arzneimitteldatenbank

• Überprüfung existierender Rabattverträge

• Übernahme von Präparaten in die Hausliste bzw. Patientenakte

In diesem Booklet fi nden Sie spezifi sche Anleitungen der fünf führenden Software-
systeme in der Fachgruppe Internisten:1

➔ TURBOMED 
➔ MEDISTAR
➔ x.isynet 
➔ ALBIS 
➔ x.concept

Wählen Sie anhand der Reiter einfach Ihr Softwaresystem aus und führen den 
 Software-Check durch. Selbstverständlich können Sie diesen auch durch eine(n) 
mit Ihrer Arztsoftware vertraute(n) Mitarbeiter(in) durchführen lassen.

1 TOP 20 Systeme – Internisten. Die 20 führenden Systeme in dieser Fachgruppe. Stand 30.06.2016.
www.kbv.de/media/sp/Arztgruppe_Internisten.pdf
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3   Aufnahme in die Hausapotheke

4   Verschreibung aus der „Patientenakte“

Sobald man einen Verordnungsprozess über 
das Menü „Rezept / Rezept mit Medikamenten“ 
startet, öffnet sich die „Patientenakte“, in der 
alle dem Patienten bereits verordneten 
Präparate gelistet sind.

Bei der erstmaligen Verordnung von Infl ectra™
wird das Medikament in die Hausapotheke 
(bei aktivierter Option) übertragen. Die Akti-
vierung erfolgt im ifap praxisCenter® 3 unter 
„Extras – Optionen“ im Reiter „Hausliste“. 
Bei Übernahme in das Rezept oder Klick in die 
 Spalte „H“ erscheint ein Hauslistensymbol vor 
dem Produktnamen.

Durch Anklicken des weißen Kästchens oder 
Doppelklick auf das Präparat wird es über-
nommen und das Rezept kann gedruckt 
werden.

ZUSAMMENFASSUNG

�  Das Infl ectra™-Original in der Wirkstärke 100 mg ist als Pulver zur Herstellung eines Infusions-
lösungskonzentrates (PIK) in unterschiedlichen Packungsgrößen im Handel

�  Für das Präparat gelten bei zahlreichen Krankenkassen Rabattverträge, die zur Entlastung des 
Gesundheitssystems beitragen. In Ihrer Arztsoftware sind Rabattverträge besonders gekenn-
zeichnet.

�  Wenn Sie das Produkt häufi ger verschreiben wollen, können Sie es bei der ersten Verordnung in 
Ihre Hausapotheke aufnehmen. Wiederverordnungen für denselben Patienten können dann ein-
fach aus der Patientenakte heraus durchgeführt werden.

1  Genaue Indikationen s. Fachinformation Infl ectra™ 100 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Stand September 2016
2 Aktuelle Rabattverträge auf www.DeutschesArztPortal.de, Stand Januar 2017

Auf dem Rezept wird die Verordnung von 
Infl ectra™ (100 mg PIK, 3 St. N1) wie folgt 
dargestellt:

Anleitung für die Praxissoftware MEDISTAR* (CompuGroup Medical)  
am Beispiel von Dupixent® 

• Neue Darstellung und Stellenwert der frühen Nutzenbewertung  
in der Arztsoftware

• Veranschaulichung der im Handel verfügbaren Präparate  
in der Arzneimitteldatenbank

• Darstellung existierender Rabattverträge

• Übernahme von Präparaten in die Hausliste bzw. Patientenakte

 
 

Wirkmechanismus und Indikation

Dupixent® enthält Dupilumab, einen vollständig humanen monoklonalen Antikörper, der an die Alpha-Untereinheit 
des Interleukin(IL)-4-Rezeptors bindet, wodurch die IL-4/IL-13-Signalwege gehemmt werden.2

 
Dupixent® ist zugelassen:2

➔  Chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP): als Add-on-Therapie mit intranasalen Kortikoste- 
roiden zur Behandlung von Erwachsenen mit schwerer CRSwNP, die mit systemischen Kortikosteroiden und/
oder chirurgischem Eingriff nicht ausreichend kontrolliert werden kann.

➔  Zudem ist Dupixent® in den Indikationen Asthma und Atopische Dermatitis zugelassen.3

*Bei den 20 führenden Arztsoftwaresystemen belegt MEDISTAR mit 18,9 % der Installationen Platz 1 der HNO-Ärzte.1

Rp.
Institut zur 
Sicherung der 
Arzneimittelverordnung

SoftwareCheck

Mit freundlicher Unterstützung der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Rp. GmbH n Agrippinawerft 22 n 50678 Köln n Tel. 0221/222 87 555 n Fax 0221/222 87 550 n info@RpInstitut.com
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Mehrheit der Ärzte kümmert sich selbst um die Abrechnung

Ärzte müssen sich neben dem oftmals hektischen Praxis- 
alltag auch mit einer Vielzahl von bürokratischen Aufgaben 
befassen. Hierbei ist unter anderem die Abrechnung von ärzt-
lich erbrachten Leistungen von Bedeutung, die sich entweder 
am Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) oder der Ge-
bührenordnung für Ärzte (GOÄ) orientiert.

Welche Relevanz die Abrechnung für den Arzt hat, unter-
streicht auch eine im Juni 2020 durchgeführte Umfrage des 
DeutschenArztPortals.1

„Kümmern Sie sich selbst um die Abrechnung der ärztlich 

erbrachten Leistungen in Ihrer Praxis?“ (N = 524)

1 Arztumfrage im Praxis-Newsletter des DeutschenArztPortals vom 02.06.2020 bis 09.06.2020

■ Ich kümmere mich selbst darum.       

■ Nein, das macht hauptsächlich mein Praxispersonal.

■ Nein, hierfür habe ich einen Experten beauftragt.

63 %

11 %

26 %
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Verordnungs- und Abrechnungsleitfaden

Neben wichtigen Hinweisen zur wirtschaftlichen Verordnung 
enthält der Leitfaden relevante Abrechnungstipps für die 
Praxis:

• Gezielte Auflistung der EBM- bzw. GOÄ-Abrechnungsziffern 
inkl. Punktbewertung

• Kommentare und Tipps hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit 
einzelner Ziffern

• Erläuterung etwaiger Probleme, die sich bei der Abrech-
nung ergeben können

• Hinweise zur ICD-10-Kodierung der vorliegenden bzw. 
möglichen Diagnosen

• Optional: Darstellung anhand einer Patienten-Kasuistik

NEU seit September 2020: Praxistipps zum Thema  
Abrechnung in unserem Rp. Praxis-Newsletter

Rp. Institut zur Sicherung der Arzneimittelverordnung

Erhaltungstherapie bei chronischer  

inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie 

(CIDP) mit subkutanem Immunglobulin (Hizentra®) 

Hinweise zur wirtschaftlichen Verordnung und Abrechnung

Erhaltungstherapie bei chronischer inflammatorischer demyelinisie render Polyneuropathie (CIDP) mit subkutanem Immunglobulin (Hizentra®): 
Hinweise zur wirtschaftlichen Verordnung und Abrechnung

1312

Darüber hinaus hat das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) Änderungen in der Apothekenbetriebs-
ordnung nach sich gezogen. Nach den Vorgaben des GSAV müssen Apotheken seit dem 16. August 2019 nach der Abgabe 
unter anderem von Blutzubereitungen und Sera aus menschlichem Blut bestimmte Angaben an den verschreibenden Arzt 
übermitteln. Die Meldung kann elektronisch oder schriftlich erfolgen.

Dem verschreibenden Arzt sind von der abgebenden Apotheke folgende Angaben zu melden:
1. Bezeichnung des Arzneimittels
2. Chargenbezeichnung und Menge des Arzneimittels
3. Datum der Abgabe
4. Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnort des Patienten

�		Fazit: Sowohl bei einer etwaigen Auffälligkeit des Arztes bei den regelhaften Wirtschaftlichkeitsprüfungen der 
KVen als auch bei Einzelfallprüfungen der Krankenkassen ist eine patientenindividuelle Dokumentation hilfreich. 
Unter anderem können medizinische Gründe, die für eine Verordnung von Hizentra® sprechen, dargelegt werden.

9. Kodierung und Abrechnung

Die Diagnose der CIDP zählt zu den qualifizierenden Diagnosen und wird mit G61.8 (Sonstige Polyneuritiden) kodiert. 

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über Ziffern des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) und der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ), die beim Besuch eines Patienten mit CIDP in der Praxis eines niedergelassenen Neurologen in Betracht 
kommen. Hierbei handelt es sich um eine beispielhafte, keine abschließende Darstellung. Zu Abrechnungsfragen, zur Honorar-
systematik, zum EBM und zu sonstigen weiterführenden Informationen bieten alle KVen Beratungen sowie Hotlines an. Auch zu 
den Abrechnungsmöglichkeiten von Videosprechstunden bieten die Kassenärztliche Bundesvereinigung und KVen, wie z. B. die 
KVWL, entsprechende Informationsmaterialien an.27, 28

 
Hinweis: Beim Ansetzen der jeweiligen Abrechnungsziffern sind eventuelle Ausschlüsse zu berücksichtigen. 

Tab. 4: Übersicht über die Ziffern des EBM im Rahmen der Diagnose und Behandlung der CIDP29

Ziffer Leistung Anmerkung Punkte Werte in €*

16210
16211
16212

Neurologische Grundpauschale Persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt oder Kontakt im Rahmen einer Videosprech- 
stunde, 1 x pro Quartal

240
228
230

26,37
25,05
25,27

16215 Zuschlag 1 x im Behandlungsfall, wenn nur Leistungen der Grundversorgung erbracht werden 39 4,28

16220 Neurologisches Gespräch, neurologische Behandlung,  
Beratung, Erörterung und/oder Abklärung

Je vollendete 10 Minuten – auch im Rahmen einer Videosprechstunde; bei Berechnung neben 
16210–16212 ist eine Kontaktzeit von mindestens 20 Minuten Voraussetzung.

90 9,89

16222 Zuschlag zu 16220 bei Patienten mit schweren neuropsy- 
chologischen und verhaltensneurologischen Störungen

1 x im Behandlungsfall, z. B. bei Patienten mit Guillain-Barré-Syndrom und chronischer 
 inflammatorischer demyelisierender Polyneuritis, Angabe der Diagnose!

113 12,42

16230 Zusatzpauschale kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten 
mit einer Erkrankung des zentralen Nervensystems und/oder 
des peripheren Nervensystems in der häuslichen und/oder 
familiären Umgebung

Erhebung ergänzender neurologischer Untersuchungsbefunde, Einbeziehung sozialer und bio-
graphischer Ereignisse, mindestens 2 persönliche Arzt-Patienten-Kontakte im Behandlungsfall, 
Angabe der Diagnose!

375 41,20

16231 Zusatzpauschale kontinuierliche Mitbetreuung eines Patienten 
mit einer neurologischen Erkrankung in beschützenden Einrich-
tungen oder Pflege- und Altenheimen

1 x im Behandlungsfall, Angabe der Diagnose! 209 22,96

16233 Zusatzpauschale Mitbetreuung eines Patienten mit einer 
Erkrankung des zentralen Nervensystems und/oder des peri-
pheren Nervensystems in der häuslichen und/oder familiären 
Umgebung

Erhebung ergänzender neurologischer Untersuchungsbefunde, Einbeziehung sozialer und  
biographischer Ereignisse, mindestens 1 persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt,  
Dauer mindestens 15 Minuten

299 32,85

16322 Zusatzpauschale Abklärung einer peripheren neuromuskulären 
Erkrankung

Elektromyographische Untersuchung mit Oberflächen- und/oder Nadelelektroden und/oder 
 elektroneurographische Untersuchung mit Bestimmung der motorischen oder sensiblen Nerven-
leitgeschwindigkeit, beidseitig, maximal 2 x im Behandlungsfall

184 20,22

02100 Infusion (intravenös, in das Knochenmark, mittels Portsystem, 
intraarteriell) 

Mindestens 10 Minuten 57 6,26

02342 Lumbalpunktion Mindestens 2-stündige Nachbetreuung mit ärztlicher Abschlussuntersuchung 393 43,18

* Stand: 01.01.2020. Die Werte in Euro verändern sich je nach aktuellem Punktwert. Zu berücksichtigen sind auch eventuelle Unterschiede der Ziffern und Abrechnungsbestimmungen der jeweiligen KVen.

Erhaltungstherapie bei chronischer inflammatorischer demyelinisie render Polyneuropathie (CIDP) mit subkutanem Immunglobulin (Hizentra®): 
Hinweise zur wirtschaftlichen Verordnung und Abrechnung
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Tab. 5: Übersicht über die Positionen der GOÄ im Rahmen der Diagnose und Behandlung der CIDP30, 31

Ziffer Leistung Anmerkung Punkte Werte in €*
(2,3-fach)

1 Beratung – auch telefonisch 80 10,72

2 Ausstellung von Wiederholungsrezepten und/oder Überweisungen und/oder Übermittlung von 
Befunden oder ärztlichen Anordnungen durch die Arzthelferin und/oder Messung von Körper-
zuständen ohne Beratung bei einer Inanspruchnahme des Arztes

Nicht neben anderen Ziffern 30 3,15

3 Eingehende Beratung – auch telefonisch Dauer mindestens 10 Minuten als Einzelleistung oder ne-
ben 5, 6, 7, 8, 800, 801; mehrmals im Behandlungsfall 
nur mit besonderer Begründung

150 20,11

4 Fremdanamnese, Unterweisung und 
Führung von Bezugspersonen

1 x im Behandlungsfall, nicht neben 30, 34, 801, 806, 
807, 816, 817 und/oder 835

220 29,49

5 Symptombezogene Untersuchung Nicht neben 6, 7, 8 80 10,72

7 Vollständige körperliche Untersuchung Nicht neben 5, 6 und/oder 8 160 21,45

8 Ganzkörperstatus Nicht neben 5, 6, 7, 800 260 34,86

15 Einleitung und Koordination flankierender therapeutischer und sozialer Maßnahmen während der 
kontinuierlichen ambulanten Betreuung eines chronisch Kranken

1 x im Kalenderjahr, nicht neben 4 300 40,22

A33 Strukturierte Einzelschulung Mindestens 20 Minuten, maximal 3 x jährlich, nicht 
 neben 1, 3, 15, 20, 847, 862, 864, 871, 887

300 40,22

34 Erörterung der Auswirkungen einer Krankheit auf die Lebensgestaltung in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Feststellung oder einer erheblichen Verschlimmerung einer nachhaltig lebens-
verändernden oder lebensbedrohenden Erkrankung

Mindestens 20 Minuten, maximal 2 x in 6 Monaten 300 40,22

50 Besuch, einschließlich Beratung und symptombezogener Untersuchung Nicht neben 45, 46 320 42,90

52 Besuch durch nichtärztliches Personal im Auftrag des niedergelassenen Arztes Nicht berechnungsfähig, wenn das nichtärztliche Perso-
nal den Arzt begleitet

100 5,83 
(nur 1-fach)

75 Ausführlicher schriftlicher Bericht 130 17,43

250 Blutentnahme, Vene 40 4,20

270 Infusion subkutan 80 10,72

271 Infusion intravenös, bis 30 Minuten Dauer 120 16,09

272 Infusion intravenös, mehr als 30 Minuten Dauer 180 24,13

305 Punktion der Liquorräume – Subokzipital- oder Lumbalpunktion Meist delegiert an entsprechende Fachärzte 350 46,92

800 Eingehende neurologische Untersuchung Nicht neben 8, 26, 825, 826, 830, 1400 195 26,14

838 Elektromyographische Untersuchung zur Feststellung peripherer Funktionsstörungen der Nerven 
und Muskeln

550 73,73

839 Elektromyographische Untersuchung zur Feststellung peripherer Funktionsstörungen der Nerven 
und Muskeln mit Untersuchung der Nervenleitgeschwindigkeit

700 93,84

* Stand: 1982, zuletzt geändert durch das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000

Die Übersicht über die Positionen der GOÄ wurde mit freundlicher Unterstützung durch                                                  erstellt. 

Langfristiger Heilmittelbedarf

Diagnosen, für die ein langfristiger Heilmittelbedarf oder ein besonderer Verordnungsbedarf begründet werden kann, hat die KBV 
in einer Liste zusammengefasst. Verordnungen im Rahmen des langfristigen Heilmittelbedarfs unterliegen nicht der Wirtschaft-
lichkeitsprüfung und werden erst gar nicht in ein Prüfverfahren einbezogen. Bei Angabe eines ICD-Codes dieser Aufstellung 
belastet die Heilmittelverordnung das Heilmittelbudget des Arztes also nicht. Auch das Stellen eines Antrags auf Langfristge-
nehmigung entfällt. Die Verordnung erfolgt gemäß Heilmittel-Richtlinie auf den Verordnungsvordrucken mit Angabe des ICD-10-
Codes sowie des Indikationsschlüssels. Die Heilmittel können für einen Zeitraum von maximal 12 Wochen verordnet werden. 
Innerhalb dieser 12 Wochen ist mindestens eine ärztliche Untersuchung zu gewährleisten.32–34

Tab. 6: Langfristiger Heilmittelbedarf32

Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel

ICD-10 Diagnose Physiotherapie Ergotherapie Stimm-, Sprech-, Sprachtherapie Hinweis

G61.8 Länger bestehende chronische inflammatorische demyelini-
sierende Polyneuropathie (CIDP): Sonstige Polyneuritiden 

PN EN3/EN4 Nur chron. inflammatorische demy-
elinisierende Polyneuropathie (CIDP)



 
  

XELJANZ ist zulasten der Gesetzlichen Krankenversicherung verordnungs- und erstattungsfähig.  

Aktualisieren Sie die Arzneimitteldatenbank zu Beginn jeden Monats, damit XELJANZ stets korrekt gelistet ist.**

Produkt- 

Informationen 

Seite 1 ▶
XELJANZ: Hinweise zur Verordnung und Dokumentation
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Rp.
Institut zur 

Sicherung der 

Arzneimittelverordnung
Mit freundlicher Unterstützung der PFIZER PHARMA GmbH

VERORDNUNGSHILFE

�Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von 

Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 der Fachinformation.

XELJANZ 5mg Filmtabletten; Wirkstoff: Tofacitinib; Zusammensetzung: Wirkstoff: 1Filmtablette enth. 5 mg Tofacitinib. Sonst. Bestandteile: Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat (Ph.Eur.). Filmüberzug: Hypromellose 6cP 

(E464), Titandioxid (E171), Lactose-Monohydrat, Macrogol 3350, Triacetin (E1518). Anwendungsgebiete: In Komb. m. Methotrexat (MTX) zur Behandl. d. mittelschweren bis schweren aktiven rheumatoiden Arthritis (RA) b. erw. Pat., d. auf e. od. mehrere krankheitsmodifiz. antirheum. AM. 

unzureichend angespr. od. diese nicht vertragen haben. Anw. als Monotherapie, wenn MTX nicht vertragen wird od. wenn e. Behandl. m. MTX ungeeignet ist. Gegenanzeigen: Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt. Aktive Tuberkulose (TB), schwere Infekt. w. z. B. 

Sepsis od. opportunist. Infekt., schwere Leberfunkt.-stör., Schwangersch. u. Stillzeit. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Nasopharyngitis. Häufig: Pneumonie, Influenza, Herpes Zoster, Harnwegsinfekt, Sinusitis, Bronchitis, Pharyngitis; Leukopenie, Anämie; Dyslipidämie, Hyperlipidämie;  

Insomnie; Kopfschmerzen; Hypertonie; Dyspnoe, Husten; Bauchschmerzen, Erbr., Diarrhö, Übelk., Gastritis, Dyspepsie; Ausschlag; Skelettmuskelschmerzen, Arthralgie; Pyrexie, peripheres Ödem, Fatigue; erhöhte Leberenzymwerte, erhöhter Blutcholesterinspiegel, Gewichtszunahme, erhöhte 

Kreatinphosphokinase i. Blut. Gelegentlich: Sepsis, Tuberkulose, Pneumokokken-Pneumonie, bakterielle Pneumonie, Divertikulitis, Pyelonephritis, Cellulitis, bakterielle Arthritis, Herpes simplex, virale Gastroenteritis, Virusinfekt.; nicht-melanozytärer Hautkrebs; Lymphopenie, Neutropenie; 

Dehydrierung; Parästhesie; verstopfte Nebenhöhlen; Lebersteatose; Erythem, Pruritus; Gelenkschwell., Tendinitis; Erhöh. d. Transaminasen, anomaler Leberfunkt.-test, erhöhter Gamma-Glutamyltransferasewert, erhöhter Blut-Kreatininspiegel, erhöhter Lipoprotein-Cholesterinwert niedriger 

Dichte; Bänderdehn., Muskelzerr.. Selten: Tuberkulose d. Zentralnervensystems, Kryptokokken-Meningitis, Urosepsis, disseminierte Tuberkulose, nekrotisierende Fasziitis, Bakteriämie, Staphylokokken-Bakteriämie, Pneumocystis jirovecii-Pneumonie, Enzephalitis, atypische mykobakterielle 

Infekt., Mycobakterium-avium-Komplex-Infekt., Zytomegalovirus-Infekt. Warnhinweise: Enthält Lactose. Weitere Informationen s. Fach- u. Gebrauchsinformation. Abgabestatus: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ,  

Vereinigtes Königreich. Repräsentant in Deutschland: PFIZER PHARMA GmbH, Linkstr.10, 10785 Berlin. Stand: März 2017

Verordnung der 28-Tage-Packung:

➔ Produktname, Wirkstärke, Packungsgröße und PZN exakt angeben**

HINWEIS: Mit Setzen des Aut-idem-Kreuzes und einem zusätzlichen  

Vermerk kann jeglicher Austausch des verordneten XELJANZ, auch gegen ein 

Importpräparat, aus medizinisch-therapeutischen Gründen in der Apotheke  

verhindert werden.*

HINWEIS: XELJANZ-Quartalspackung immer mit Angabe der exakten Stück- 

zahl und Normgröße verordnen, damit die gewünschte Rezeptbelieferung  

und die GKV-Erstattung korrekt erfolgt.

Verordnung der Quartalspackung:

➔ Produktname, Wirkstärke, Packungsgröße und PZN exakt angeben**

Dokumentation: XELJANZ unterliegt einer zusätzlichen Überwachung.1 Speichern Sie jede XELJANZ-Verordnung korrekt in der Patientenakte,  

um die Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten!

    Vollständige Rezeptangaben gewährleisten die Abgabe von XELJANZ

Xeljanz 
5 mg Fi

lmtable
tten 56

 Stück 
N1  

PZN 0721
1533X

Xeljanz 
5 mg Fil

mtablett
en 182 S

tück N3 
 

PZN 1357
7882 

* vdek-Arzneiversorgungsvertrag § 4 Abs. 12, § 129 Abs. 1 Nr. 1 SGB V   ** gemäß Anforderungskatalog nach § 73 SGB V für Verordnungssoftware/Arzneimitteldatenbanken (Anlage 23 zu § 29 Bundesmantelvertrag – Ärzte) sind seit 1. April 2018 die Angabe der PZN auf der 

Verordnung sowie die monatliche Aktualisierung der Arzneimitteldatenbank verpflichtend.

Wirkstoff  und Wirkmechanismus
•  Wirkstoff : Buserelin, ein hochaktives Analogon des natürlichen 

Gonadotropin-Releasing-Hormons (GnRH).1•  Initial stimuliert Buserelin die Gonadotropinfreisetzung und die 
Testosteronsekretion. Danach folgt eine fortschreitende 
Abnahme des Testosteronserumspiegels unter das Kastrations-
niveau von < 20 ng/dl.2

Indikation von Profact® Depot (6,3 mg 2-Monatsimplantat und 9,45 mg 3-Monatsimplantat):1 
Bei Erwachsenen zur Behandlung des fortgeschrittenen hormonempfi ndlichen Prostatakarzinoms.

1

Rp. Institut zur 
Sicherung der 
Arzneimittelverordnung

www.DeutschesArztPortal.de

Profact® Depot: Produktdetails

Packungsgrößen und Preise
Präparat Packung

PZN Preis*
Profact® Depot

 2-Monats-Depot 1 Stück N1 07253218 388,73 €3-Monats-Depot 1 Stück N1 08861581 519,38 €3-Monats-Depot 2 x 1 Stück N3 00577515 1.027,81 €
*AVP Stand 01.12.2018

Darreichungsform
Hochwertige Ready-to-use-Fertigspritze mit anwender- und patientenfreundlicher Handhabung:

• Zeitsparendes und einfaches Handling durch Fertigspritze (kein Zusammenbauen und Mischen) – 

dadurch Entlastung des Praxispersonals und Sicherung der Prozesse• Schmerzarme Applikation durch stilettartigen Doppel-Feinschliff • Verhinderung von Stichverletzungen durch Safety-System• Keine Kühllagerung erforderlich

Bitte beachten Sie die Abkürzung „FER“ (= Fertigspritze) in der Arztsoftware (s. Abb.).

Abb.: Darstellung von Profact® Depot in der Arztsoftware Medistar®, Stand: 01.12.2018. 

Anbieter von Profact® Depot: Sanofi -Aventis Deutschland GmbH, Mitvertrieb: APOGEPHA Arzneimittel GmbH

Arzneimittelprofil

1 Fachinformationen Profact® Depot 6,3 mg 2-Monatsimplantat und Profact® Depot 9,45 mg 3-Monatsimplantat, Stand jeweils Juni 2015.  

2 Pettersson et al., Eur Urol 2006; 50: 483–489. 3 Adis International, Chester 1998; P.: 18.

Praxisnahe Unterstützung bei der Verordnung  
mit Rezeptbeispielen

Die Praxishilfe unterstützt den Arzt sowohl bei der wirtschaft-
lichen als auch bei der formal korrekten Verordnung, z. B. im 
Hinblick auf:

• Setzen des Aut-idem-Kreuzes,

• Verordnung mehrerer Packungen,

• Austauschbarkeit in der Apotheke,

• Hinweise zur Dokumentation.

Das Arzneimittelprofil zeigt alle relevanten Eigenschaften  
eines Präparats auf einen Blick, wie z. B.:

•  Wirkmechanismus,

•  Dosierung und Packungsgrößen,

•  Hinweise zur Wirtschaftlichkeit,

•  Anwendungshinweise und Besonderheiten.

Mit XELJANZ (Tofacitinib) steht der erste Janukinase-(JAK)-Inhibitor zur oralen Therapie der rheumatoiden Arthritis auch in  
Deutschland zur Verfügung.

Hinweise zur  
Verordnung 
Seite 2 ▶

     XELJANZ 5 mg Filmtabletten

XELJANZ: Produktinformationen                                          

Wirkstoff:
Tofacitinib = potenter, selektiver JAK-Inhibitor

 
Empfohlene Dosis1: 
•   2-mal täglich 5 mg Tofacitinib (2-mal 1 Tablette)

•   Die Kennzeichnung der Blister mit Wochentag und Hinweis auf  
Tagesabschnitt (Morgen und Abend) unterstützt die Patienten- 
Compliance.

www.DeutschesArztPortal.de
1

Rp.
Institut zur 
Sicherung der 
Arzneimittelverordnung

• 56 Stück N1 (PZN 07211533)  
• 182 Stück N3 (PZN 13577882)                

VERORDNUNGSHILFE

1 Xeljanz Fachinformation, Stand März 2017.   2 Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2017; 0:1-18. doi:10.1136/annrheumdis-2016–210715  3 van Vollenhoven RF et al. N Engl J Med 2012; 367: 508–519.   4 van der Hejde D et al. Arthritis Rheum 2013; 65(3): 559–570.    
5 Fleischmann R et al. N Engl J Med 2012; 267: 495–507.   6 Burmester GR et al. Lancet 2013; 381(9865): 451–460.   7 Kremer J, Li ZG, Hall S, et al. Ann Intern Med. 2013; 159(4): 253–61.   8 Strand V et al. Arthritis Res Ther 2015; 17:   9 Wollenhaupt J et al. ACR 2017 
Poster #522 (Tofacitinib, an oral Janus kinase inhibitor, in the treatment of rheumatoid arthritis: Safety and efficacy in open-label, long-term extension studies over 9 years)   10 Pfizer Inc. data on file (Xeljanz real world experience, patients numbers worldwide).

XELJANZ: SMALL PILL - BIG IMPACT2-6

➔  schnell und dauerhaft wirksam1,3–9

➔  über 100.000 Patienten weltweit behandelt10

➔  über 9 Jahre Erfahrung aus klinischen Studien an über 6.000 Patienten9

Indikation1:
XELJANZ ist in Kombination mit Methotrexat (MTX) indiziert zur Behandlung 
der mittelschweren bis schweren aktiven rheumatoiden Arthritis (RA) bei  
erwachsenen Patienten, die auf ein oder mehrere krankheitsmodifizierende  
antirheumatische Arzneimittel unzureichend angesprochen oder diese nicht 
vertragen haben. 

XELJANZ kann als Monotherapie gegeben werden, wenn  MTX nicht vertragen 
wird oder wenn eine Behandlung mit MTX ungeeignet ist.

 
EULAR-Empfehlung 20162: 
XELJANZ wird bereits nach Versagen eines ersten herkömmlichen Disease- 
modifying anti-rheumatic drug (DMARD), wie beispielweise MTX, als Behand-
lungsoption empfohlen (bei prognostisch ungünstigen Faktoren).2

Wirkstoff  und Wirkmechanismus

•  Wirkstoff : Buserelin, ein hochaktives Analogon des natürlichen 
Gonadotropin-Releasing-Hormons (GnRH).1

•  Initial stimuliert Buserelin die Gonadotropinfreisetzung und die 
Testosteronsekretion. Danach folgt eine fortschreitende 
Abnahme des Testosteronserumspiegels unter das Kastrations-
niveau von < 20 ng/dl.2

Indikation von Profact® Depot 
(6,3 mg 2-Monatsimplantat und 9,45 mg 3-Monatsimplantat):1 
Bei Erwachsenen zur Behandlung des fortgeschrittenen hormonempfi ndlichen Prostatakarzinoms.

1
Rp.

Institut zur 
Sicherung der 
Arzneimittelverordnung www.DeutschesArztPortal.de

Profact® Depot: 
Produktdetails

Packungsgrößen und Preise

Präparat Packung PZN Preis*

Profact® Depot

 2-Monats-Depot 1 Stück N1 07253218 388,73 €

3-Monats-Depot 1 Stück N1 08861581 519,38 €

3-Monats-Depot 2 x 1 Stück N3 00577515 1.027,81 €

*AVP Stand 01.12.2018

Darreichungsform

Hochwertige Ready-to-use-Fertigspritze mit anwender- und patientenfreundlicher Handhabung:

• Zeitsparendes und einfaches Handling durch Fertigspritze (kein Zusammenbauen und Mischen) – 
dadurch Entlastung des Praxispersonals und Sicherung der Prozesse

• Schmerzarme Applikation durch stilettartigen Doppel-Feinschliff 

• Verhinderung von Stichverletzungen durch Safety-System

• Keine Kühllagerung erforderlich

Bitte beachten Sie die Abkürzung „FER“ (= Fertigspritze) in der Arztsoftware (s. Abb.).

Abb.: Darstellung von Profact® Depot in der Arztsoftware Medistar®, Stand: 01.12.2018. 
Anbieter von Profact® Depot: Sanofi -Aventis Deutschland GmbH, Mitvertrieb: APOGEPHA Arzneimittel GmbH

Arzneimittelprofil

1 Fachinformationen Profact® Depot 6,3 mg 2-Monatsimplantat und Profact® Depot 9,45 mg 3-Monatsimplantat, Stand jeweils Juni 2015.  
2 Pettersson et al., Eur Urol 2006; 50: 483–489. 
3 Adis International, Chester 1998; P.: 18.
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Dialog
Mit tetravalentem Impfstoff  gut vorbereitet für die Grippesaison 

2020/21

www.DeutschesArztPortal.de

Die Grippewelle erreichte in Deutschland in der Saison 2017/18 mit weit über 200.000 registrier-

ten Infl uenzafällen den höchsten Stand seit vielen Jahren. Im europäischen Vergleich gehörte 

Deutschland zu den Ländern mit mittlerer Infl uenzaaktivität.1 Die Ständige Impfkommission (STIKO) 

empfi ehlt auch für die Saisons 2019/20 und 2020/21 die Schutzimpfung mit einem tetravalenten 

saisonalen Grippeimpfstoff. Sowohl für die laufende als auch für die Grippesaison 2020/21 stellt 

Mylan mit Infl uvac® Tetra wieder einen wirtschaftlichen und den in Deutschland bisher am meisten 

verwendeten Vierfachimpfstoff zur Verfügung. Für die kommende Saison sollte bereits jetzt wieder 

vorbestellt werden, um von Mylans Liefergarantie zu profi tieren.

Anzeige

Herausgeber:Rp. Institut zur Sicherung der Arzneimittelverordnung
DAP Networks GmbHAgrippinawerft 22 · 50678 KölnTel. 0221 / 222 87 555 · Fax 0221 / 222 87 550

info@rpinstitut.com
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1 Buda S et al. Infl uenza-Wochenbericht. Arbeitsgemeinschaft Infl uenza. Robert Koch-Institut (RKI). 6/2018. https://infl uenza.rki.de/Wochenberichte/2017_2018/2018-10.pdf

2  https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/Infl uenza/FAQ06.html

3  Buda S et al. Infl uenza-Wochenbericht. Arbeitsgemeinschaft Infl uenza. Robert Koch-Institut (RKI). 7/2018. https://infl uenza.rki.de/Wochenberichte/2017_2018/2018-07.pdf

4  RKI: Epid Bull. 2/2018 https://rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2018/Ausgaben/02_18.pdf?__blob=publicationFile

5  https://www.impfen-info.de/grippeimpfung
Influvac Tetra Saison 2019/2020 Injektionssuspension in einer Fertigspritze  Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Wirkst.: Influenza-Impfsto ff aus Oberflächenantigen (inak-

tiviert). Zusammens.: Impfdosis (0,5 ml) enth. Oberflächenantigene (Hämagglutinin u. Neuraminidase) v. Influenzaviren folgender Stämme (vermehrt auf bebrüteten Hühnereiern aus gesund. Hühnerbeständen):

A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 – ähnlicher Stamm (A/Brisbane/02/2018, IVR-190) 15 µg HA; A/Kansas/14/2017 (H3N2) – ähnlicher Stamm (A/Kansas/14/2017, NYMC X-327) 15 µg HA; B/Colorado/06/2017 

– ähnlicher Stamm (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A) 15 µg HA; B/Phuket/3073/2013 – ähnlicher Stamm (B/Phuket/3073/2013, Wildtyp) 15 µg HA. Entspricht Empfehlungen d. WHO (nördl. Hemisphäre) 

sowie d. Europäischen Union f. die Impfsaison 2019/2020. Kann Spuren v. Eiern (z. B. Ovalbumin, Hühnerproteine), Formaldehyd, Cetrimoniumbromid, Polysorbat 80 od. Gentamicin enthalten. Sonst. Be-

standt.: Kaliumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat, Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Wasser f. Injektionszwecke. Anw.: 

Vorbeugung d. Influenza (echte Virusgrippe) insbesondere b. Personen m. erhöhten Risiko f. Influenza-assoziierten Komplikationen. Für Erwachsene u. Kinder ab 3 Jahren. Impfempfehlung f. best. Personen-

kreise: Aktuelle STIKO-Empfehlungen „www.rki.de“. Gegenanz.: Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoffe od. e. d. sonst. Bestandt. od. Komponenten, die als Spuren enth. sein können wie Hühnerei (Ovalbumin, 

Hühnerproteine), Formaldehyd, Cetrimoniumbromid, Polysorbat 80 od. Gentamicin. Bei Patienten m. fieberhaften Erkrank. od. akuten Infekt. sollte d. Impfung verschoben werden. Nebenw.: Die meisten 

Reaktionen traten gewöhnl. innerhalb d. ersten 3 Tage n. d. Impfung auf u. lösten sich spontan innerh. v. 1 bis 3 Tagen n. Beginn auf. Die Intensität war i. Allgemeinen mild. Erw. u. ältere Pat. Influvac Tetra/

Influvac - Sehr häufig: Kopfschm.; Müdigk., lokal. Reakt.: Schmerzen. Häufig: Schwitzen; Myalgie, Arthralgie; Unwohlsein, Schüttelfrost, lokal. Reakt.: Rötung, Schwellung, Ekchymose, Induration. Gelegent-

lich: Fieber. Nicht bekannt: vorübergeh. Thrombozytopenie, vorübergeh. Lymphadenopathie; allerg. Reaktionen, die i. selt. Fällen z. Schock führen, Angioödem; Neuralgie, Parästhesie, fiebr. Krämpfe, neuro-

log. Störungen wie Enzephalomyelitis, Neuritis u. Guillain Barré Syndrom; Vaskulitis i. sehr seltenen Fällen m. einer vorübergeh. renalen Beteilig.; allg. Hautreaktionen einschließl. Pruritus, Urticaria od. 

unspezif. Hautausschlag. Kinder und Jugendl. Influvac Tetra/Influvac - Sehr häufig: Kopfschm., Schläfrigk.; Appetitlosigk.; gastrointestinale Sympt.; Reizbark.; Myalgie; Müdigk., Unwohlsein, lokale Reakt.: 

Schmerzen, Rötung, Schwellung, Induration. Häufig: Schwitzen; Durchfall, Erbrechen; Arthralgie; Fieber, Schüttelfr., lokale Reakt.: Ekchymose. Nicht bekannt: vorüberg. Thrombozytopenie, vorüberg. Lymph-

adenopathie; allerg. Reaktionen, die i. selt. Fällen z. Schock führen, Angioödem; Neuralgie, Parästhesie, fiebr. Krämpfe, neurolog. Störungen wie Enzephalomyelitis, Neuritis u. Guillain Barré Syndrom;  Vaskulitis 

i. sehr seltenen Fällen m. einer vorübergeh. renalen Beteilig.; allg. Hautreaktionen einschließl. Pruritus, Urticaria od. unspezif. Hautausschlag. Weitere Hinweise in der Fachinformation. 

Stand: Juni 2019. Verschreibungspflichtig. Mylan Healthcare GmbH, Lütticher Straße 5, 53842 Troisdorf

 
  

XELJANZ ist zulasten der Gesetzlichen Krankenversicherung verordnungs- und erstattungsfähig.  

Aktualisieren Sie die Arzneimitteldatenbank zu Beginn jeden Monats, damit XELJANZ stets korrekt gelistet ist.**

Produkt- 

Informationen 

Seite 1 ▶
XELJANZ: Hinweise zur Verordnung und Dokumentation
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Arzneimittelverordnung
Mit freundlicher Unterstützung der PFIZER PHARMA GmbH

VERORDNUNGSHILFE

�Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von 

Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 der Fachinformation.

XELJANZ 5mg Filmtabletten; Wirkstoff: Tofacitinib; Zusammensetzung: Wirkstoff: 1Filmtablette enth. 5 mg Tofacitinib. Sonst. Bestandteile: Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat (Ph.Eur.). Filmüberzug: Hypromellose 6cP 

(E464), Titandioxid (E171), Lactose-Monohydrat, Macrogol 3350, Triacetin (E1518). Anwendungsgebiete: In Komb. m. Methotrexat (MTX) zur Behandl. d. mittelschweren bis schweren aktiven rheumatoiden Arthritis (RA) b. erw. Pat., d. auf e. od. mehrere krankheitsmodifiz. antirheum. AM. 

unzureichend angespr. od. diese nicht vertragen haben. Anw. als Monotherapie, wenn MTX nicht vertragen wird od. wenn e. Behandl. m. MTX ungeeignet ist. Gegenanzeigen: Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt. Aktive Tuberkulose (TB), schwere Infekt. w. z. B. 

Sepsis od. opportunist. Infekt., schwere Leberfunkt.-stör., Schwangersch. u. Stillzeit. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Nasopharyngitis. Häufig: Pneumonie, Influenza, Herpes Zoster, Harnwegsinfekt, Sinusitis, Bronchitis, Pharyngitis; Leukopenie, Anämie; Dyslipidämie, Hyperlipidämie;  

Insomnie; Kopfschmerzen; Hypertonie; Dyspnoe, Husten; Bauchschmerzen, Erbr., Diarrhö, Übelk., Gastritis, Dyspepsie; Ausschlag; Skelettmuskelschmerzen, Arthralgie; Pyrexie, peripheres Ödem, Fatigue; erhöhte Leberenzymwerte, erhöhter Blutcholesterinspiegel, Gewichtszunahme, erhöhte 

Kreatinphosphokinase i. Blut. Gelegentlich: Sepsis, Tuberkulose, Pneumokokken-Pneumonie, bakterielle Pneumonie, Divertikulitis, Pyelonephritis, Cellulitis, bakterielle Arthritis, Herpes simplex, virale Gastroenteritis, Virusinfekt.; nicht-melanozytärer Hautkrebs; Lymphopenie, Neutropenie; 

Dehydrierung; Parästhesie; verstopfte Nebenhöhlen; Lebersteatose; Erythem, Pruritus; Gelenkschwell., Tendinitis; Erhöh. d. Transaminasen, anomaler Leberfunkt.-test, erhöhter Gamma-Glutamyltransferasewert, erhöhter Blut-Kreatininspiegel, erhöhter Lipoprotein-Cholesterinwert niedriger 

Dichte; Bänderdehn., Muskelzerr.. Selten: Tuberkulose d. Zentralnervensystems, Kryptokokken-Meningitis, Urosepsis, disseminierte Tuberkulose, nekrotisierende Fasziitis, Bakteriämie, Staphylokokken-Bakteriämie, Pneumocystis jirovecii-Pneumonie, Enzephalitis, atypische mykobakterielle 

Infekt., Mycobakterium-avium-Komplex-Infekt., Zytomegalovirus-Infekt. Warnhinweise: Enthält Lactose. Weitere Informationen s. Fach- u. Gebrauchsinformation. Abgabestatus: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ,  

Vereinigtes Königreich. Repräsentant in Deutschland: PFIZER PHARMA GmbH, Linkstr.10, 10785 Berlin. Stand: März 2017

Verordnung der 28-Tage-Packung:

➔ Produktname, Wirkstärke, Packungsgröße und PZN exakt angeben**

HINWEIS: Mit Setzen des Aut-idem-Kreuzes und einem zusätzlichen  

Vermerk kann jeglicher Austausch des verordneten XELJANZ, auch gegen ein 

Importpräparat, aus medizinisch-therapeutischen Gründen in der Apotheke  

verhindert werden.*

HINWEIS: XELJANZ-Quartalspackung immer mit Angabe der exakten Stück- 

zahl und Normgröße verordnen, damit die gewünschte Rezeptbelieferung  

und die GKV-Erstattung korrekt erfolgt.

Verordnung der Quartalspackung:

➔ Produktname, Wirkstärke, Packungsgröße und PZN exakt angeben**

Dokumentation: XELJANZ unterliegt einer zusätzlichen Überwachung.1 Speichern Sie jede XELJANZ-Verordnung korrekt in der Patientenakte,  

um die Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten!

    Vollständige Rezeptangaben gewährleisten die Abgabe von XELJANZ

Xeljanz 
5 mg Fi

lmtable
tten 56

 Stück 
N1  

PZN 0721
1533X

Xeljanz 
5 mg Fil

mtablett
en 182 S

tück N3 
 

PZN 1357
7882 

* vdek-Arzneiversorgungsvertrag § 4 Abs. 12, § 129 Abs. 1 Nr. 1 SGB V   ** gemäß Anforderungskatalog nach § 73 SGB V für Verordnungssoftware/Arzneimitteldatenbanken (Anlage 23 zu § 29 Bundesmantelvertrag – Ärzte) sind seit 1. April 2018 die Angabe der PZN auf der 

Verordnung sowie die monatliche Aktualisierung der Arzneimitteldatenbank verpflichtend.
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Publikation: 
„Rp. Dialog“ wird „Rp. Report“

Wir verwandeln Ihre Inhalte in eine prägnante und an die je-
weilige Zielgruppe angepasste Publikation auf vier DIN-A4- 
Seiten. Das inhaltliche Grundgerüst bilden z. B. Themen aus 
Medizin und Wissenschaft oder zur wirtschaftlichen Verord-
nung.

Zur Verbreitung können Fachjournale, Ihr Außendienst oder 
Kongresse genutzt werden. Das Rp. Institut tritt hierbei als 
unabhängiger Absender auf, der Ihre Zielgruppe(n) glaub-
würdig informiert.

www.DeutschesArztPortal.de

www.DeutschesArztPortal.de

SONDERDRUCK

Rp. Institut

Eine Publikation des Rp. Instituts
Repor
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■	Impfquote	bei	Influenza	noch	immer		

zu	niedrig

Dass es in der Grippesaison 2017/18 so viele Influ-

enzafälle gab, führen Experten auf zwei Gründe 

zurück: 

 

Erstens ist in Deutschland noch immer eine viel 

zu niedrige Impfrate gegen Influenza festzustel-

len. Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft dabei die 

Impfquote allgemein als zu niedrig ein, vor allem 

aber in den definierten Risikogruppen, wie bei-

spielsweise dem medizinischen und pharmazeu-

tischen Personal. Die Zielvorgabe der Europäi-

schen Union, bis 2014/15 eine Impfquote von 

75 % bei Personen über 60 Jahre zu erreichen, 

bleibt in Deutschland bis heute – also sechs Jahre 

später – nach wie vor weit verfehlt.2

Zweitens dominierten in der Grippesaison 

2017/18 entgegen den Expertenprognosen, die 

die Zusammensetzung der Impfstoffe beeinflus-

sen, Erkrankungsfälle durch die Influenza-B-Sub-

typen der Yamagata-Linie.3 Das ist ein Stamm, 

der in den bis dato verwendeten trivalenten 

Grippe impfstoffen nicht enthalten war und erst 

mit den tetravalenten Impfstoffen abgedeckt 

wurde.

■	STIKO	empfiehlt	tetravalenten		

Impfstoff	auch	für	2020/21

Für einen umfassenden Schutz gegen die unter-

schiedlichen Virussubtypen empfiehlt die STIKO 

des Robert Koch-Instituts auch für die Saison 

2020/21 wieder einen tetravalenten Impfstoff 

mit aktueller, von der Weltgesundheitsorganisa-

tion (WHO) für die Nordhalbkugel empfohlener 

Antigenkombination.4 Der Vierfachimpfstoff ent-

hält neben zwei Influenza-A-Subtypen dann auch 

zwei Influenza-B-Subtypen.

■	Mylan	stellt	wirtschaftlichen		

Vierfachimpfstoff	Influvac®	Tetra		

zur	Verfügung

Auch für die Saison 2020/21 steht die Zusage des 

Herstellers Mylan, mit Influvac® Tetra wieder 

einen Vierfachimpfstoff zu produzieren und die-

sen als wirtschaftlicher Anbieter erneut so früh 

wie möglich in den Markt zu liefern. Da der Pro-

duktions- und Prüfprozess in der Regel fünf bis 

sechs Monate benötigt, nimmt Mylan bereits seit 

dem 1. Quartal 2020 Vorbestellungen entgegen. 

Der Hersteller will so gewährleisten, dass für die 

kommende Saison wieder ausreichend Impfdo-

sen produziert werden können. 

Mylan ist damit im Einklang mit der im TSVG fest-

gelegten jährlichen Bedarfsmeldung der Ärzte 

über deren kassenärztliche Vertretungen an das 

Paul-Ehrlich-Institut (PEI). 

Aber nicht nur die zuverlässige Versorgung des 

Marktes mit qualitativ hochwertigem Vierfach-

grippeimpfstoff, sondern auch die von der STIKO 

nach wie vor geforderte Erhöhung der Impfquote 

in Deutschland, hat sich der Hersteller auf die 

Fahne geschrieben. Insbesondere vor dem Hin-

tergrund der aktuellen COVID-19-Pandemie, die 

bei einer gleichzeitig auftretenden starken Influ-

enzawelle das Gesundheitssystem in Deutsch-

land an seine Grenzen – oder darüber hinaus – 

bringen könnte, gewinnt die Erhöhung der Impf-

quote zusätzlich an Bedeutung.6 Daher empfiehlt 

die STIKO, Bevölkerungsgruppen mit besonders 

hohem Risiko für schwere Influenzaverläufe 

bevorzugt und in stärkerem Ausmaß als bisher 

zu impfen.5

Als	Risikogruppen	gelten	laut	RKI	die	

folgenden:6

• Personen ab 60 Jahren

• Frauen, die während der Grippesaison 

schwanger sind

• Personen mit bestimmten Grunderkrankun-

gen (z. B. chronische Atemwegserkrankun-

gen, angeborene oder erworbene Immun-

defekte)

• Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen

• Personen, die Kontakt mit Risikopatienten 

haben (z. B. Ärzte, Apotheker, pflegendes 

Personal)

• Personen mit direktem Kontakt zu Geflügel 

und Wildvögeln

• Personen, die häufigen Kontakt zu vielen 

Menschen haben (z. B. Lehrer, Polizisten, 

Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel)

Mit tetravalentem Impfstoff  
gut vorbereitet für die Grippesaison 
2020/21

Die Grippewelle erreichte in Deutschland in der Saison 2017/18 mit weit über 200.000  

registrierten Influenzafällen den höchsten Stand seit vielen Jahren. Im europäischen Vergleich 

gehörte Deutschland zu den Ländern mit hoher Influenzaaktivität.1 Die Ständige Impfkommission 

(STIKO) empfiehlt auch für die Saison 2020/21 die Schutzimpfung mit einem tetravalenten  

saisonalen Grippeimpfstoff. Hierzu stellt Mylan mit Influvac® Tetra wieder einen wirtschaftlichen 

und den in Deutschland bisher am meisten verwendeten Vierfachimpfstoff zur Verfügung.  

Für die kommende Saison sollte bereits jetzt wieder vorbestellt werden, um von Mylans  

Liefergarantie zu profitieren.

www.DeutschesArztPortal.de

Anzeige
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Rp. Institut zur Sicherung der Arzneimittelverordnung
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1 Buda S et al. Influenza-Wochenbericht. Arbeitsgemeinschaft Influenza. Robert Koch-Institut (RKI). 6/2018. https://influenza.rki.de/Wochenberichte/2017_2018/2018-10.pdf

2  https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/Influenza/faq_ges.html 

3  Buda S et al. Influenza-Wochenbericht. Arbeitsgemeinschaft Influenza. Robert Koch-Institut (RKI). 7/2018. https://influenza.rki.de/Wochenberichte/2017_2018/2018-07.pdf

4  RKI: Epid Bull. 2/2018 https://rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2018/Ausgaben/02_18.pdf?__blob=publicationFile

5 Epid Bull. 32/33/2020, online vorab: 30.07.2020 https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/6901/32_33_2020_DOI_sais_Influenza.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

6 RKI:Epid Bull. 34/2019 https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2019/Ausgaben/34_19.pdf?__blob=publicationFile

Influvac Tetra Saison 2020/2021 Injektionssuspension in einer Fertigspritze Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Wirkst.: Influenza-Impfstoff aus Oberflächenantigen (inaktiviert).  
Zusammens.: Impfdosis (0,5 ml) enth. Oberflächenantigene (Hämagglutinin u. Neuraminidase) v. Influenzaviren folgender Stämme (vermehrt auf bebrüteten Hühnereiern aus gesunden Hühnerbeständen): A/Guang-
dong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-ähnlicher Stamm (A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019, CNIC-1909) 15 µg HA; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-ähnlicher Stamm (A/Hong Kong/2671/2019, IVR-208) 
15 µg HA; B/Washington/02/2019-ähnlicher Stamm (B/Washington/02/2019, Wildtyp) 15 µg HA; B/Phuket/3073/2013-ähnlicher Stamm (B/Phuket/3073/2013, Wildtyp) 15 µg HA. Entspricht Empfehlungen d. WHO 
(nördl. Hemisphäre) sowie d. Europäischen Union f. die Impfsaison 2020/2021. Kann Spuren v. Eiern (z. B. Ovalbumin, Hühnerproteine), Formaldehyd, Cetrimoniumbromid, Polysorbat 80 od. Gentamicin enthalten. 
Sonst. Bestandt.: Kaliumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat, Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Wasser f. Injektionszwecke.  
Anw.: Vorbeugung d. Influenza (echte Virusgrippe) insbesondere b. Personen m. erhöhten Risiko f. Influenza-assoziierte Komplikationen. Für Erwachsene u. Kinder ab 3 Jahren. Impfempfehlung f. best. Personenkreise: 
Aktuelle STIKO-Empfehlungen: www.rki.de. Gegenanz.: Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoffe od. e. d. sonst. Bestandt. od. Komponenten, die als Spuren enth. sein können wie Hühnerei (Ovalbumin, Hühnerproteine), 
Formaldehyd, Cetrimoniumbromid, Polysorbat 80 od. Gentamicin. Bei Patienten m. fieberhaften Erkrank. od. akuten Infekt. sollte d. Impfung verschoben werden. Darf auf keinen Fall intravasal verabreicht werden. 
Nebenw.: Die meisten Reaktionen traten gewöhnl. innerhalb d. ersten 3 Tage n. d. Impfung auf u. lösten sich spontan innerh. v. 1 bis 3 Tagen n. Beginn auf. Die Intensität war i. Allgemeinen mild. Erw. u. ältere Pat.: Sehr 
häufig: Kopfschm.; Müdigk., lokal. Reakt.: Schmerzen. Häufig: Schwitzen; Myalgie, Arthralgie; Unwohlsein, Schüttelfrost, lokal. Reakt.: Rötung, Schwellung, Ekchymose, Induration. Gelegentlich: Fieber. Nicht bekannt: vor-
übergeh. Thrombozytopenie, vorübergeh. Lymphadenopathie; allerg. Reaktionen, die i. selt. Fällen z. Schock führen, Angioödem; Neuralgie, Parästhesie, fiebr. Krämpfe, neurolog. Störungen wie Enzephalomyelitis, Neuritis 
u. Guillain Barré Syndrom; Vaskulitis i. sehr seltenen Fällen m. einer vorübergeh. renalen Beteilig.; allg. Hautreaktionen einschließl. Pruritus, Urticaria od. unspezif. Hautausschlag. Kinder und Jugendl.: Sehr häufig: Kopfschm., 
Schläfrigk.; Appetitlosigk.; gastrointestinale Sympt.; Reizbark.; Myalgie; Müdigk., Unwohlsein, lokale Reakt.: Schmerzen, Rötung, Schwellung, Induration. Häufig: Schwitzen; Durchfall, Erbrechen; Arthralgie; Fieber, Schüttelfr., 
lokale Reakt.: Ekchymose. Nicht bekannt: vorüberg. Thrombozytopenie, vorüberg. Lymphadenopathie; allerg. Reaktionen, die i. selt. Fällen z. Schock führen, Angioödem; Neuralgie, Parästhesie, fiebr. Krämpfe, neurolog. 
Störungen wie Enzephalomyelitis, Neuritis u. Guillain Barré Syndrom; Vaskulitis i. sehr seltenen Fällen m. einer vorübergeh. renalen Beteilig.; allg. Hautreaktionen einschließl. Pruritus, Urticaria od. unspezif. Hautausschlag. 
Weitere Hinweise in der Fachinformation. Stand: Juni 2020. Verschreibungspflichtig. Mylan Healthcare GmbH, Lütticher Straße 5, 53842 Troisdorf.



DeutschesArztPortal.de  

Der Ratgeber zur wirtschaftlichen Verordnung:

• Aktuelle Nachrichten

• Verordnung und Erstattung

• Abrechnung

• Wirtschaftlichkeit

• Interaktive Fortbildungen und Umfragen

• Ca. 41.000 Page Impressions pro Monat

• Verweildauer von durchschnittlich > 1 min

• Ein hoher Anteil (> 30 %) an Returning Visitors

Quelle: Google Analytics, Stand August 2020
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Das KV-Kundenportal – für Vertrieb und Marketing

Passwortgeschützter Online-Bereich mit Rp.- und individuel-
lem Content für Zielärzte und/oder Außendienst

Optional: Einrichtung einer individuellen Mailadresse für 

Fragen des Arztes und/oder ADM an Rp.-Experten (KV-

Support). Beantwortung erfolgt i. d. R. innerhalb von 48 h. 

Online-Servicetool  
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Der Rp. Praxis-Newsletter des DeutschenArztPortals  
bietet relevante Infos für die Praxis und informiert Ärzte über 
Wirtschaftlichkeit und Abrechnung sowie die formal korrekte 
Verordnung.

Eckdaten

• Erscheinungsweise: 2 x wöchentlich

• Reichweite: ca. 19.000 API und weitere Fachärzte

• Öffnungsrate: ca. 30–40 %

• Platzierung von Produkt- und Unternehmensinformationen

• Möglichkeit der crossmedialen Verlinkung auf Content im 
DeutschenArztPortal sowie externe Inhalte

Aktuelle Infos für die Praxis

Spezifikationen

Newsletterbeitrag (bis zu 2 Verlinkungen)

• Ohne Bild: bis zu 2.200 Zeichen

• 1 Bild: bis zu 1.800 Zeichen 
Bildformat: max. 225 x 270 px 

Teaser (bis zu 2 Verlinkungen)

• Ohne Bild: bis zu 450 Zeichen

• 1 Bild: bis zu 350 Zeichen 
Bildformat: max. 225 x 270 px
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Stand-alone-Newsletter

• Exklusive Themenbelegung (monothematisch)

• Gezielter Versand an individuelle Facharztgruppen

Umfragen

• Klick-Umfrage (1 Frage + bis zu 5 Antwortmöglichkeiten, 
keine Mehrfachantworten möglich)

• Newsletter-Umfrage (individuell anpassbar)

• Meinungsumfrage im Rahmen des „Rp.  Meinungsmonitors“ 
(ca. 500 registrierte Ärzte) auf dem DeutschenArztPortal 
inkl. Honorierungsmöglichkeit über das DOCs-Punkte-
system (Umfang individuell anpassbar)

Exklusiv und individuell



Digitaler Wandel macht auch vor der Arztpraxis nicht halt 

Schaffen Sie flexible Weiterbildungsangebote mit den 
Online-Weiterbildungsmodulen von Rp.

Rp. E-Learning

• Interaktives E-Learning für Ärzte und/oder Außendienst- 
mitarbeiter

• Flexible Teilnahmeoptionen: orts- und zeitunabhängig 

• Abschließende Lernerfolgskontrolle

Rp. WebEvent

• Live-Vorträge für Ärzte zu spezifischen Themen (z. B. Ver-
ordnungsvorgaben der KVen, Biologika etc.) durch das Rp.-
Experten-Team 

• Anschließende Fragerunde

• Optional: zusammenfassendes Handout

16
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Komplexe Inhalte kurz und verständlich aufbereitet

Analyse und kompetente Aufbereitung der Inhalte in deutlich 
verkürzter Form mit Fokus auf die für den Arzt relevanten 
 Vorgaben (Layout wahlweise im Brand- oder Rp.-Design).

Leitlinien-Kompakt 

5Medikamentöse Therapie des Morbus Parkinson

Auszug aus der aktualisierten S3-Leitlinie 
„Idiopathisches Parkinson-Syndrom“

Medikamentöse Therapie 
des Morbus Parkinson

Stand: 1. Januar 2016 
Gültig bis: 31. Dezember 2020 
AWMF-Registernummer: 030-010

Rp.
Institut zur 
Sicherung der 
Arzneimittelverordnung

Therapieinduzierte Immundefekte 
in der Hämatologie und Onkologie

Auszug aus der DGHO-Leitlinie 
„Immundefekte, sekundär“
Schwerpunkt: Therapieinduzierte Immundefekte
in der Hämatologie und Onkologie

ICD-10: D90 
Stand: August 2019
Quelle: www.onkopedia.de

Diagnostik und Therapie  
bei erhöhtem TSH
Auszug aus der S2k-Leitlinie  
„Erhöhter TSH-Wert in der Hausarztpraxis“



OTC-Arzneimittel können bei vielen Krankheitsbildern 
eine sinnvolle Therapieergänzung darstellen und gewin-
nen in der Arztpraxis zunehmend an Bedeutung. 

• Vorteil für den Arzt: Therapieoptimierung bei gleichzeitiger 
Entlastung des Arzneimittelbudgets

• Eine Verordnung auf Grünem Rezept hat für Patienten und 
Apothekenmitarbeiter einen verbindlicheren Charakter. 
Dies steigert Umsatz, Image und Kundenbindung für den 
Hersteller.

• Mithilfe von Rp.-Maßnahmen bringen wir Ihr Produkt auf das 
Grüne Rezept.

Profitieren Sie auch von passenden Cross-Selling- 

Maßnahmen zur Apothekenansprache. 

OTC-Kommunikation in der Arztpraxis
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Verordnung auf Grünem Rezept: 
Angocin® Anti-Infekt N bei unkomplizierten Harnwegsinfekten

Antibiotikaverordnungen durch niedergelassene 

Ärzte sind in den vergangenen Jahren immer mehr 

zurückgegangen. Dennoch werden Antibiotika bei be

stimmten Erkrankungen und Patientengruppen noch 

immer zu voreilig oder zu oft eingesetzt. Dies gilt auch 

für die Behandlung von unkomplizierten Harnwegs

infekten bei nicht schwangeren prämenopausalen 

Frauen. Auch wenn Antibiotika immer noch Mittel der 

ersten Wahl sind, können antibakteriell wirkende Arz

neipflanzen, vor allem bei rezidivierenden Harnwegs

infektionen, eine wirksame Alternative darstellen.1 

Um dem Patienten zu signalisieren, dass es sich auch 

dabei um eine medizinisch sinnvolle Therapie handelt, 

besteht die Möglichkeit, eine Verordnung auf einem 

Grünen Rezept auszustellen.

Unkomplizierte Harnwegsinfektionen

Harnwegsinfektionen werden je nach Lokalisation in 
obere (Pyelonephritis) und untere Harnwegsinfekte (Zys-
titis) eingeteilt. Verursacht werden sie in den meisten 
 Fällen von gramnegativen Bakterien, die z. B. durch eine 
Schmierinfektion zur äußeren Harnröhrenöffnung gelan-
gen und die Harnröhre bis in die Harnblase hinaufwan-
dern. Sie werden als unkompliziert bezeichnet, wenn im 
Harntrakt keine relevanten funktionellen oder anatomi-
schen Anomalien, Nierenfunktionsstörungen oder Be-
gleiterkrankungen vorliegen, die eine Infektion oder Kom-
plikation begünstigen könnten. Häufigster Erreger ist bei 
unkomplizierten Harnwegsinfektionen in ca. 77 % der 
Fälle E. coli, gefolgt von Staphylococcus saprophyticus 
(3,5 %), Klebsiella pneumoniae (3,5 %) und Proteus mira-
bilis (3,4 %).1

Resistenzentwicklung bei Antibiotika

Unkomplizierte akute Harnwegsinfektionen werden in der 
Regel mit einer kurzzeitigen Antibiotikagabe behandelt. 
Durch einen übermäßigen Antibiotikaeinsatz ist es über 
die letzten Jahre jedoch zu einer alarmierenden Resis-
tenzentwicklung, vor allem bei E.-coli-Stämmen, gekom-

men. So konnte ein deutlicher Anstieg an Breitspek trum-
β-Lactamase (ESBL)-bildenden Bakterien beobachtet 
werden, die gegenüber den meisten Antibiotika (Fluorchi-
nolone, Cephalosporine) resistent sind.2 Dies zeigen auch 
aktuelle Daten der Antibiotika-Resistenz-Surveillance 
(ARS), einem Resistenz-Überwachungsnetzwerk des Ro-
bert Koch-Instituts. So besaß E. coli 2015 beispielsweise 
eine Resistenzrate von 47,9 % gegenüber Ampicillin, 
28,9 % gegenüber Amoxicillin/Clavulansäure und 14,8 % 
gegenüber Ciprofloxacin.1 Um den erhöhten Resistenzen 
entgegenzuwirken, wurden in den vergangenen Jahren 
diverse Projekte ins Leben gerufen, die Ärzte, Apotheker 
und vor allem Patienten für das Thema sensibilisieren 
sollen. Ein positiver Trend ist bereits zu beobachten: Zwi-
schen 2010 und 2018 kam es zu einem Rückgang von 
Antibiotikaverordnungen um 21 %.3 

Leitlinienempfehlungen1

Die aktuelle S3-Leitlinie „Epidemiologie, Diagnostik, The-
rapie, Prävention und Management unkomplizierter, bak-
terieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei 
erwachsenen Patienten“ befasst sich in erster Linie mit 
dem rationalen Einsatz von Antibiotika. So soll die Dia-
gnose einer Harnwegsinfektion und die Indikation zu 
 einer Antibiotikatherapie kritisch gestellt werden, um 
 unnötige Therapien zu vermeiden und Resistenzentwick-
lungen zu reduzieren. Als Mittel der ersten Wahl sollten 
folgende Antibiotika eingesetzt werden:

 Fosfomycin-Trometamol (1 x 3.000 mg)

 Nitrofurantoin (4 x 50 mg für 7 Tage)

 Nitrofurantoin RT (2 x 100 mg für 5 Tage)

 Nitroxolin (3 x 250 mg für 5 Tage)

 Pivmecillinam (2–3 x 400 mg für 3 Tage)

 Trimethoprim (2 x 200 mg für 3 Tage)

Um Nebenwirkungen und die Gefahr von Resistenzent-
wicklungen zu minimieren, sollten bei rezidivierenden 
Harnwegsinfektionen zunächst Empfehlungen für Verhal-
tensänderungen ausgesprochen und pflanzliche Arznei-
mittel eingesetzt werden.

Rp.
Institut zur 
Sicherung der 
Arzneimittelverordnung

Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihr Arzt oder Ihre Ärztin hat Ihnen zur unterstützenden Behandlung stressbedingter  
Herzrhythmusstörungen Tromcardin® complex empfohlen.

Kraftstoff für Ihr Herz

Elektrolyte bringen das Herz zum Schlagen. Sie sind für den komplexen biochemischen  
Vorgang notwendig, der dem Herz seinen Takt gibt. Das Anspannen und Entspannen der Herz- 
muskelzellen wird durch elektrische Impulse ausgelöst. Sie entstehen, indem elektrisch 
geladene Teilchen, sogenannte Elektrolytionen wie Natrium (Na+), Kalium (K+), Calcium (Ca2+) 
und Magnesium (Mg2+) innerhalb und außerhalb der Zelle interagieren. Auch bei der Weiter-
leitung der Impulse spielen die Ionen eine wichtige Rolle.

Vor allem der Kalium- und Magnesiumspiegel sollte nicht dauerhaft zu niedrig sein. Bei Kalium 
liegt der Normbereich zwischen 3,6 und 4,8 mmol/l, bei Magnesium zwischen 0,7 und 1,05 mmol/l. 
Eine Blutuntersuchung gibt leider nur begrenzt Auskunft über die Versorgung, denn die beiden 
Mineralstoffe befinden sich überwiegend (95 bis 98 %) in den Zellen. Nur ein kleiner Prozent-
satz ist im Blutserum zu finden. Selbst wenn die Blutwerte noch im Normbereich sind, kann in 
den Zellen also eine Unterversorgung vorliegen.

Mineralstoffe werden durch die Nahrung aufgenommen, ihre Verteilung und ihr Verhältnis 
zueinander werden über die Ausscheidung – größtenteils über die Niere – reguliert. Auch die 
Verdauung und die Haut spielen dabei eine Rolle.

Tromcardin® complex, die bilanzierte Diät, enthält Kalium, Magnesium  
und weitere Mikronährstoffe wie Vitamin B3, Vitamin B12, Coenzym Q10 und  
Folsäure - und damit alles was das gestresste Herz begehrt.

   Herzrhythmusstörungen werden ausgelöst oder verstärkt durch:

• Stress

•  Schlafmangel

•  Diabetes

•  Nebenwirkung bestimmter Medikamente

•  Herzerkrankungen

•  Störung der Zusammensetzung der Blutsalze  
(Elektrolyte)

Tromcardin® complex –
Wenn das Herz aus dem Takt gerät

Mit  f reundl icher  Unterstützung von Trommsdorff  GmbH & Co.  KG

  Einnahmeempfehlung:

• Zweimal täglich zwei Tabletten  (2 x 2)  
mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

• Tromcardin® complex ist gluten- und lactosefrei.
Bei eingeschränkter Nierenfunktion oder unter Einnahme von Arzneimitteln, die die 
Kalium-Ausscheidung vermindern, sollte Rücksprache mit dem Arzt gehalten werden.

Weitere Informationen zu Tromcardin, sowie ein Video finden Sie unter:  
http://www.tromcardin.de/service.html
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Die Behandlung von Verbrennungen oder 

Sonnenbrand richtet sich nach dem 

Schweregrad und erfordert daher eine 

sachgerechte Erkennung der Anzeichen, 

die für leichte, mittelschwere oder schwe-

re Schädigungen typisch sind. Bei leichtem Sonnenbrand bzw. Verbren-

nungen ersten Grades ist nur die Epider-

mis betroffen; die verbrannte Stelle er-

scheint rot, überwärmt und geschwollen, 

die intakt erscheinende Haut hat sich aber 

nicht vom Untergrund abgelöst. Eine inner-

halb weniger Stunden auftretende Blasen-

bildung kennzeichnet dagegen die sehr 

schmerzhaften Verbrennungen zweiten 

Grades. Platzen die prall gespannten, mit 

Flüssigkeit gefüllten Blasen auf, sieht man 

auf die hellrötliche und nässende Leder-

haut hinab. Bei Verbrennungen dritten Gra-

des mit einer tiefgreifenden Zerstörung der 

Haut bis zum Unterhautfettgewebe er-

scheint der Grund der Brandwunde weiß-

lich oder ist schwarz verkohlt; die Wunden 

bluten nicht und sind wegen der Zerstö-

rung der Schmerzrezeptoren in den betrof-

fenen Hautarealen abgesehen von den 

Wundrändern schmerzlos. Verbrennungen dritten Grades und Ver-

brennungen zweiten Grades von mehr als 

etwa 8 cm Durchmesser brauchen immer 

umgehend ärztliche Hilfe. Unabhängig von 

der Ausdehnung sollte auch bei Verbren-

nungen zweiten Grades an Gelenken, Hän-

den, Füßen bzw. im Gesicht oder im Geni-

talbereich stets ein Arzt aufgesucht werden. 

Nur bei Verbrennungen ersten Grades bzw. 

leichtem Sonnenbrand ohne Blasenbil-

dung sind im Allgemeinen die Maßnahmen 

der Selbstbehandlung ausreichend.Wichtigste Sofortmaßnahme bei leichten 

Verbrennungen ist eine Kühlung der be-

troffenen Hautpartien, am besten unter 

kaltem Leitungswasser mit etwa 15 bis 

20 °C Temperatur. Eine solche, über maxi-

mal zehn Minuten durchgeführte Kühlung 

kann einer weiteren Zellschädigung vor-

beugen und lindert außerdem den Schmerz 

und die Schwellung. Die Kühlung sollte al-

lerdings möglichst in den ersten zwei Mi-

nuten nach der Verbrennung beginnen. 

Auch beim Sonnenbrand gilt das Kühlen 

als vorteilhaft. So können  zum Beispiel 

feuchte Handtücher oder Umschläge so-

wie fl ießendes Wasser von Vorteil sein. Es 

darf jedoch nicht zu lange und nicht zu 

stark gekühlt werden (keine Eiswürfel, kein 

Eisspray!). Unerwünschte Folgen einer zu 

starken Kühlung können eine Zunahme 

des Verbrennungsausmaßes, eine Vermin-

derung der körpereigenen Immunreaktion 

und letztlich eine verzögerte Wundheilung 

sein.

Keinesfalls sollten auf frische Verbrennun-

gen Puder, Salbe oder die alten Hausmittel 

„Öl und Mehl“ aufgetragen werden. 

Vorgehen bei Verbrennungen / 

Sonnenbrand

MASSNAHMEN ZUR 
VERSORGUNG VON LEICHTEN 

VERBRENNUNGEN UND 

SONNENBRANDAbklärung, ob ärztliche Behandlung 

angezeigt ist!Sofortmaßnahmen bei Verbrennungen 

ersten Grades•  sofort etwa 10 Minuten lang unter 

Leitungswasser (15–20 °C) kühlen

•  zur Nachbehandlung kühlende, feuchtig-

keitsspendende Produkte1 Proksch E et al. Hautarzt 2007; 58: 604–610

SCHWEREGRADE VON HAUTVERBRENNUNGEN
Epidermis(Oberhaut)

Dermis(Lederhaut)

Subcutis(Unterhaut)

gesundeHaut
Verbrennung1. Grades

Verbrennung2. Grades Verbrennung3. Grades

Haarfollikel
Talgdrüse

Blutkapillaren

Marketing-Services –  
individuell zugeschnitten

Medical Writing

• Literatur- und Abstractservices, Sortimentsbroschüren,  
Kasuistiken u. v. m.

Medical Education

• CME-zertifizierte Fortbildungen, Round Tables, Slidekits, 
 Vorträge, Abgabe- und Besprechungsunterlagen, Patienten-
materialien u. v. m.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe unseres Newsletters rund um die 

 autologe Stammzelltransplantation stellen wir Ihnen 

drei Originalpublikationen in Kurzform vor. Diesmal 

geht es um die Wirksamkeit von Plerixafor nach einer 

Pomalidomid-Induktionstherapie bei Patienten mit Mul-

tiplem Myelom (MM) sowie um die Wirksamkeit einer 

Lenalidomid-Erhaltungstherapie bei neudiagnostizier-

tem MM. Außerdem informieren wir Sie über die Ergeb-

nisse einer systematischen Meta-Analyse zur Wirksam-

keit und Sicherheit von Plerixafor bei Patienten mit MM 

bzw. Non-Hodgkin-Lymphom. 

Als kommentierende Experten für diese Ausgabe konn-

ten wir Prof. Goldschmidt (Heidelberg), Prof. Kröger 

(Hamburg) und Prof. Worel (Wien) gewinnen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihr Hämatologie-Team von Sanofi  Genzyme

Erfolgreiche ASCT mit Plerixafor und G-CSF 

bei Patienten mit Multiplem Myelom, die zuvor 

 Pomalidomid erhielten 

Yoshifuji K et al. Int J Hematol 2019; 110: 115–118

Die autologe Stammzelltransplantation (ASCT) ist eine 

effektive Therapieoption für Patienten mit Multiplem Mye-

lom (MM), die für eine ASCT geeignet sind. Vorausset-

zung hierfür ist jedoch eine ausreichende Mobilisierung 

hämatopoetischer Stammzellen aus dem Knochen mark 

ins periphere Blut mit anschließender Apherese. Ver-

schiedene Risikofaktoren wie zunehmendes Alter, fortge-

schrittene Erkrankung oder ein bereits fehlgeschlagener 

Mobilisierungsversuch können die Stammzellmobilisie-

rung negativ beeinfl ussen. 

Eine gängige Behandlung für MM-Patienten besteht aus 

einer kombinierten Induktionstherapie mit Lenalidomid 

(LEN), einem Proteasominhibitor und Dexamethason 

(DEX) sowie anschließender ASCT. Wenn die Patienten 

gegenüber LEN-Therapie refraktär sind, kann alternativ 

Pomalidomid (POM) eingesetzt werden. Sowohl LEN als 

auch POM gehören zu den immunmodulierenden Sub-

stanzen (IMiDs) und bewirken eine erhöhte CXCR4- 

Expression der Stammzellen, was dazu führt, dass diese 

im Knochenmark verbleiben. Dieser Effekt wirkt einer 

 erfolgreichen Mobilisierung entgegen. Die Gabe von 

Plerixafor in Kombination mit dem Granulozyten-Kolonie-

stimu lierenden Faktor (G-CSF) kann die Stamm zell-

mobilisierung unterstützen. Plerixafor bindet selektiv und 

reversibel an CXCR4 der Stammzellen und blockiert so 

deren Bindung an SDF-1α im Knochenmark, so dass die 

Zellen ins periphere Blut gelangen können. 

Yoshifuji und Kollegen berichten von zwei Fällen mit 

 erfolgreicher Stammzellmobilisierung nach Gabe von 

Plerixafor und G-CSF, nachdem beide Patienten zuvor 

innerhalb ihrer Therapieregime zunächst LEN und später 

POM erhielten.

Fallbericht 1

Ein 55-jähriger Patient mit symptomatischem MM vom Typ 

IgG Kappa befand sich nach vier Behandlungszy klen 

mit Bortezomib/Lenalidomid/Dexamethason (BOR/LEN/

DEX) in partieller Remission. Ein erster Mobilisierungsver-

such unter Zuhilfenahme von Cyclophosphamid (CPM), 

Filgrastim und Meloxicam scheiterte. Anschließend kam 

es zu einer sukzessiven Erhöhung der IgG- Level. Es folgte 

ein Zyklus DEX/CPM/Etoposid/Cisplatin sowie anschlie-

ßend fünf Zyklen Carfi lzomib/POM/DEX mit einer Dosis-

reduktion ab Zyklus 2 aufgrund einer febrilen Neutrope-

nie. Erneut wurde eine partielle Remission erreicht. Nach 

einem Zyklus Carfi lzomib/DEX, der dem Auswaschen von 

POM diente, wurde ein zweiter Mobilisierungsversuch mit 

Plerixafor (0,24 mg/kg s.c. an Tag 4) plus Filgrastim 

(400 µg/m2 s.c. an den Tagen 1–4) unternommen. Die 

Mobilisierung und Apherese der Stamm zellen war mit 

einer Ausbeute von 9,86 x 106 CD34+-Zellen/kg erfolg-

reich. Der Patient unterzog sich einer ASCT mit Hochdo-

sis-Melphalan (200 mg/m2 i.v. an Tag –2) und erreichte 

ein Neutrophilen-Engraftment an Tag 12 sowie eine Sta-

bilisierung der Thrombozytenanzahl von ≥ 20 x 109/l an 

Tag 14 nach der Transplantation (Abb. 1A). 
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Wirksamkeit und Sicherheit von Plerixafor bei der 
Stammzellmobilisierung vor ASCT bei NHL- und 
MM-Patienten: eine systematische Meta-Analyse

Yang X et al. Exp Ther Med 2019; 18: 1141–1148

Die Hochdosis-Chemotherapie mit anschließender au-

tologer Stammzelltransplantation (ASCT) ist eine etab-

lierte und wirksame Therapieoption für Patienten mit 

Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) und Multiplem Myelom 

(MM). Voraussetzung für die Durchführung einer ASCT 

ist eine erfolgreiche Mobilisierung und Sammlung von 

hämatopoetischen Stammzellen. Einigen Patienten 

wird für die Mobilisierung der Stammzellen in das peri-

phere Blut der Granulozyten-Kolonie-stimulierende Fak-

tor (G-CSF) verabreicht. Trotz dieser Therapieoption 

 haben ca. 5–30 % der Patienten Schwierigkeiten, genü-

gend Stammzellen für die ASCT zu mobilisieren, und 

werden als „poor mobilizer“ bezeichnet. Um die Stamm-

zellmobilisierung zu verbessern, kann Plerixafor zusätz-

lich zu G-CSF gegeben werden. Plerixafor bindet rever-

sibel an den Chemokinrezeptor CXCR4 auf den 

Stammzellen und inhibiert so die Bindung an den Ligan-

den SDF-1α im Knochenmark, so dass die Zellen ins pe-

riphere Blut gelangen können. Yang et al. geben mit 

ihrer systematischen Meta-Analyse einen Überblick 

über die aktuelle Datenlage bezüglich Wirksamkeit und 

Sicherheit der Anwendung von Plerixafor bei NHL- und 

MM-Patienten. Die hier präsentierten Ergebnisse basie-

ren auf Daten von insgesamt fünf Studien, von denen

drei zum NHL und zwei zum MM durchgeführt wurden.

Eine erfolgreiche „optimale“ Stammzellmobilisierung 

wurde defi niert als die Sammlung von ≥ 5 x 106 CD34+-Zel-

len pro kg Körpergewicht an ≤ 4 Apheresetagen. Die 

Analyse der Daten von 364 Patienten in der Plerixa-

for-Gruppe und 368 Patienten in der Kontrollgruppe zeigt, 

dass eine optimale Mobilisierung mit Plerixafor plus 

G-CSF signifi kant besser gelang als mit G-CSF allein (RR

= 2,59; 95 % KI: 1,40–4,81; p < 0,0001; Abb. 5). Dies gilt auch

für eine getrennte Analyse von NHL- und MM-Patienten

(NHL: p < 0,00001; MM: p < 0,0001; Abb. 5). Auch eine er-

folgreiche „minimale“ Stammzellmobilisierung von ≥ 2 x

106 CD34+-Zellen pro kg Körpergewicht an ≤ 4 Apherese-

tagen (Plerixafor-Gruppe: N  =  371; Kontrollgruppe: N  =  

375) wurde mit Plerixafor signifi kant besser erreicht (RR =

1,46; 95 % KI: 1,01–2,12; p = 0,04). Dies gilt ebenso für die

NHL- und MM-Subgruppen (NHL: p = 0,001; MM: p = 0,02).

Die zusätzliche Gabe von Plerixafor führte außerdem 

zu einer signifi kant höheren Gesamtzahl der an bis zu 

vier Apheresetagen gesammelten CD34+-Zellen (Mittel-

wertdifferenz: 4,21; 95 % KI: 2,85–5,57; p < 0,00001; Abb. 6). 

Darüber hinaus konnte bei einer signifi kant höheren An-

zahl von Patienten, die Plerixafor erhielten, eine ASCT 

durchgeführt werden (RR: 1,19; 95 % KI: 1,02–1,39; p = 

0,03).

Die Daten zur Anzahl der Tage, die benötigt wurden, 

um eine optimale oder minimale Mobilisierung zu errei-

chen, eigneten sich nicht zu einer gepoolten Analyse, 

so dass eine statistische Auswertung hierzu nicht vor-

liegt. Jedoch war die Anzahl der Tage in den jeweiligen 

Studien, angegeben als Median, für beide Fälle gerin-

ger, wenn Plerixafor eingesetzt wurde. 

Eine Untersuchung zur Verträglichkeit verglich die Häu-

fi gkeit behandlungsassoziierter unerwünschter Ereignis-

se von 371 Patienten der Plerixafor- und 368 Patienten 

der Kontrollgruppe. Die Analyse ergab keine signifi kan-

te Zunahme unerwünschter Ereignisse durch die zusätz-

liche Gabe von Plerixafor (RR: 1,03; 95 % KI: 0,99–1,06; 

p = 0,16).
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Die Ergebnisse dieser Meta-Analyse zeigen, dass die 

zusätzliche Gabe von Plerixafor zu G-CSF bei NHL- und 

MM-Patienten zu einer erhöhten Stammzellausbeute

und weniger Apheresetagen führte, ohne dass die

Anzahl unerwünschter Ereignisse zunahm. Die ge-

ringere Mobilisierungsdauer könnte die Patienten-

Compliance verbessern, Apherese-assoziierte Risiken

verringern und die Zeitspanne zwischen Mobilisierung 

und Transplantation verkürzen. Allerdings werden wei-

tere randomisierte, kontrollierte Studien mit möglichst

hohen Patientenzahlen benötigt, die sowohl die Kurz-

zeitwirksamkeit der Behandlung als auch das Lang-

zeitüberleben der Patienten untersuchen, um die

 bisherigen Ergebnisse zu bestätigen.

Kommentar von Prof. Dr. Hartmut Goldschmidt

Die Hochdosistherapie, gefolgt von 
der Transplantation autologer peri-
pherer Blutstammzellen (PBSCT), ist ein 
etabliertes Therapieverfahren beim 
Multiplen Myelom und bei den Lym-

phomerkrankungen. Für die Sicherheit dieser intensiven 
Therapie ist eine ausreichende Zahl von Stammzellen 
essentiell. In der Review-Arbeit von Yang et al. wurde die 
Literatur zur Mobilisierung von PBSC systematisch analy-
siert. 

In der Meta-Analyse zeigt sich, dass die Gabe von Ple-
rixafor in Kombination mit Granulozyten-Kolonie-stimu-
lierendem Faktor (G-CSF) die Effi zienz der PBSC-Mobili-
sierung im Vergleich zu einer alleinigen Gabe von 
G-CSF signifi kant erhöht. Dies ist ein wichtiges Ergebnis,
da im Rezidiv der Lymphom- oder Myelomerkrankung
die  PBSC-Sammlung erschwert ist. Bei neudiagnosti-
zierten Patienten mit Multiplem Myelom können Vorbe-
handlungen, z. B. mit Lenalidomid, zu einer erschwerten
 PBSC-Sammlung führen. Hier ist ein abgestimmter Einsatz
von Plerixafor notwendig.

Die durch die Addition von Plerixafor verbesserte Effi -
zienz in der PBSC-Sammlung erhöht bei Patienten, wel-
che mit alleiniger G-CSF-Gabe nicht genügend PBSC 
mobilisieren, die Chance auf eine erfolgreiche und 
 sichere autologe Blutstammzelltransplantation. 

Abb. 5: Optimale Stammzellmobilisierung an 
≤ 4 Apheresetagen
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe unseres Newsletters rund um die 

 autologe Stammzelltransplantation stellen wir Ihnen 

drei Originalpublikationen in Kurzform vor. Diesmal 

geht es um die Wirksamkeit von Plerixafor nach einer 

Pomalidomid-Induktionstherapie bei Patienten mit Mul-

tiplem Myelom (MM) sowie um die Wirksamkeit einer 

Lenalidomid-Erhaltungstherapie bei neudiagnostizier-

tem MM. Außerdem informieren wir Sie über die Ergeb-

nisse einer systematischen Meta-Analyse zur Wirksam-

keit und Sicherheit von Plerixafor bei Patienten mit MM 

bzw. Non-Hodgkin-Lymphom. 

Als kommentierende Experten für diese Ausgabe konn-

ten wir Prof. Goldschmidt (Heidelberg), Prof. Kröger 

(Hamburg) und Prof. Worel (Wien) gewinnen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihr Hämatologie-Team von Sanofi  Genzyme

Erfolgreiche ASCT mit Plerixafor und G-CSF 

bei Patienten mit Multiplem Myelom, die zuvor 

 Pomalidomid erhielten 

Yoshifuji K et al. Int J Hematol 2019; 110: 115–118

Die autologe Stammzelltransplantation (ASCT) ist eine 

effektive Therapieoption für Patienten mit Multiplem Mye-

lom (MM), die für eine ASCT geeignet sind. Vorausset-

zung hierfür ist jedoch eine ausreichende Mobilisierung 

hämatopoetischer Stammzellen aus dem Knochen mark 

ins periphere Blut mit anschließender Apherese. Ver-

schiedene Risikofaktoren wie zunehmendes Alter, fortge-

schrittene Erkrankung oder ein bereits fehlgeschlagener 

Mobilisierungsversuch können die Stammzellmobilisie-

rung negativ beeinfl ussen. 

Eine gängige Behandlung für MM-Patienten besteht aus 

einer kombinierten Induktionstherapie mit Lenalidomid 

(LEN), einem Proteasominhibitor und Dexamethason 

(DEX) sowie anschließender ASCT. Wenn die Patienten 

gegenüber LEN-Therapie refraktär sind, kann alternativ 

Pomalidomid (POM) eingesetzt werden. Sowohl LEN als 

auch POM gehören zu den immunmodulierenden Sub-

stanzen (IMiDs) und bewirken eine erhöhte CXCR4- 

Expression der Stammzellen, was dazu führt, dass diese 

im Knochenmark verbleiben. Dieser Effekt wirkt einer 

 erfolgreichen Mobilisierung entgegen. Die Gabe von 

Plerixafor in Kombination mit dem Granulozyten-Kolonie-

stimu lierenden Faktor (G-CSF) kann die Stamm zell-

mobilisierung unterstützen. Plerixafor bindet selektiv und 

reversibel an CXCR4 der Stammzellen und blockiert so 

deren Bindung an SDF-1α im Knochenmark, so dass die 

Zellen ins periphere Blut gelangen können. 

Yoshifuji und Kollegen berichten von zwei Fällen mit 

 erfolgreicher Stammzellmobilisierung nach Gabe von 

Plerixafor und G-CSF, nachdem beide Patienten zuvor 

innerhalb ihrer Therapieregime zunächst LEN und später 

POM erhielten.

Fallbericht 1

Ein 55-jähriger Patient mit symptomatischem MM vom Typ 

IgG Kappa befand sich nach vier Behandlungszy klen 

mit Bortezomib/Lenalidomid/Dexamethason (BOR/LEN/

DEX) in partieller Remission. Ein erster Mobilisierungsver-

such unter Zuhilfenahme von Cyclophosphamid (CPM), 

Filgrastim und Meloxicam scheiterte. Anschließend kam 

es zu einer sukzessiven Erhöhung der IgG- Level. Es folgte 

ein Zyklus DEX/CPM/Etoposid/Cisplatin sowie anschlie-

ßend fünf Zyklen Carfi lzomib/POM/DEX mit einer Dosis-

reduktion ab Zyklus 2 aufgrund einer febrilen Neutrope-

nie. Erneut wurde eine partielle Remission erreicht. Nach 

einem Zyklus Carfi lzomib/DEX, der dem Auswaschen von 

POM diente, wurde ein zweiter Mobilisierungsversuch mit 

Plerixafor (0,24 mg/kg s.c. an Tag 4) plus Filgrastim 

(400 µg/m2 s.c. an den Tagen 1–4) unternommen. Die 

Mobilisierung und Apherese der Stamm zellen war mit 

einer Ausbeute von 9,86 x 106 CD34+-Zellen/kg erfolg-

reich. Der Patient unterzog sich einer ASCT mit Hochdo-

sis-Melphalan (200 mg/m2 i.v. an Tag –2) und erreichte 

ein Neutrophilen-Engraftment an Tag 12 sowie eine Sta-

bilisierung der Thrombozytenanzahl von ≥ 20 x 109/l an 

Tag 14 nach der Transplantation (Abb. 1A). 
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Wirksamkeit und Sicherheit von Plerixafor bei der 
Stammzellmobilisierung vor ASCT bei NHL- und 
MM-Patienten: eine systematische Meta-Analyse

Yang X et al. Exp Ther Med 2019; 18: 1141–1148

Die Hochdosis-Chemotherapie mit anschließender au-

tologer Stammzelltransplantation (ASCT) ist eine etab-

lierte und wirksame Therapieoption für Patienten mit 

Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) und Multiplem Myelom 

(MM). Voraussetzung für die Durchführung einer ASCT 

ist eine erfolgreiche Mobilisierung und Sammlung von 

hämatopoetischen Stammzellen. Einigen Patienten 

wird für die Mobilisierung der Stammzellen in das peri-

phere Blut der Granulozyten-Kolonie-stimulierende Fak-

tor (G-CSF) verabreicht. Trotz dieser Therapieoption 

 haben ca. 5–30 % der Patienten Schwierigkeiten, genü-

gend Stammzellen für die ASCT zu mobilisieren, und 

werden als „poor mobilizer“ bezeichnet. Um die Stamm-

zellmobilisierung zu verbessern, kann Plerixafor zusätz-

lich zu G-CSF gegeben werden. Plerixafor bindet rever-

sibel an den Chemokinrezeptor CXCR4 auf den 

Stammzellen und inhibiert so die Bindung an den Ligan-

den SDF-1α im Knochenmark, so dass die Zellen ins pe-

riphere Blut gelangen können. Yang et al. geben mit 

ihrer systematischen Meta-Analyse einen Überblick 

über die aktuelle Datenlage bezüglich Wirksamkeit und 

Sicherheit der Anwendung von Plerixafor bei NHL- und 

MM-Patienten. Die hier präsentierten Ergebnisse basie-

ren auf Daten von insgesamt fünf Studien, von denen

drei zum NHL und zwei zum MM durchgeführt wurden.

Eine erfolgreiche „optimale“ Stammzellmobilisierung 

wurde defi niert als die Sammlung von ≥ 5 x 106 CD34+-Zel-

len pro kg Körpergewicht an ≤ 4 Apheresetagen. Die 

Analyse der Daten von 364 Patienten in der Plerixa-

for-Gruppe und 368 Patienten in der Kontrollgruppe zeigt, 

dass eine optimale Mobilisierung mit Plerixafor plus 

G-CSF signifi kant besser gelang als mit G-CSF allein (RR

= 2,59; 95 % KI: 1,40–4,81; p < 0,0001; Abb. 5). Dies gilt auch

für eine getrennte Analyse von NHL- und MM-Patienten

(NHL: p < 0,00001; MM: p < 0,0001; Abb. 5). Auch eine er-

folgreiche „minimale“ Stammzellmobilisierung von ≥ 2 x

106 CD34+-Zellen pro kg Körpergewicht an ≤ 4 Apherese-

tagen (Plerixafor-Gruppe: N  =  371; Kontrollgruppe: N  =  

375) wurde mit Plerixafor signifi kant besser erreicht (RR =

1,46; 95 % KI: 1,01–2,12; p = 0,04). Dies gilt ebenso für die

NHL- und MM-Subgruppen (NHL: p = 0,001; MM: p = 0,02).

Die zusätzliche Gabe von Plerixafor führte außerdem 

zu einer signifi kant höheren Gesamtzahl der an bis zu 

vier Apheresetagen gesammelten CD34+-Zellen (Mittel-

wertdifferenz: 4,21; 95 % KI: 2,85–5,57; p < 0,00001; Abb. 6). 

Darüber hinaus konnte bei einer signifi kant höheren An-

zahl von Patienten, die Plerixafor erhielten, eine ASCT 

durchgeführt werden (RR: 1,19; 95 % KI: 1,02–1,39; p = 

0,03).

Die Daten zur Anzahl der Tage, die benötigt wurden, 

um eine optimale oder minimale Mobilisierung zu errei-

chen, eigneten sich nicht zu einer gepoolten Analyse, 

so dass eine statistische Auswertung hierzu nicht vor-

liegt. Jedoch war die Anzahl der Tage in den jeweiligen 

Studien, angegeben als Median, für beide Fälle gerin-

ger, wenn Plerixafor eingesetzt wurde. 

Eine Untersuchung zur Verträglichkeit verglich die Häu-

fi gkeit behandlungsassoziierter unerwünschter Ereignis-

se von 371 Patienten der Plerixafor- und 368 Patienten 

der Kontrollgruppe. Die Analyse ergab keine signifi kan-

te Zunahme unerwünschter Ereignisse durch die zusätz-

liche Gabe von Plerixafor (RR: 1,03; 95 % KI: 0,99–1,06; 

p = 0,16).

Mozobil 20 mg/ml Injektionslösung. Wirkst.: Plerixafor. Zusammens.: Arzneil. wirks. Bestandt.: Jede Durch-
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(pH-Einstellung), Wasser f. Inj.-zw. Anw.-geb.: Erwachsene Pat.: Verbesserung d. Mobilisierung v. hämatopoet. 
Stammzellen (in Komb. mit G-CSF) i. d. periphere Blut z. Entnahme u. anschl. autologen Transplantation b. er-
wachs. Pat. mit Lymphom u. multiplem Myelom, d. nicht ausreichend Stammzellen mobilisieren. Pädiatrische 
Pat. (im Alter von 1 bis < 18 J.): Verbesserung d. Moblilsierung v. hämatopoet. Stammzellen (in Komb. mit 
G-CSF) i. d. periphere Blut z. Entnahme u. anschl. autologen Transplantation b. Kindern mit Lymphom od. soli-
den malignen Tumoren, entweder präventiv, wenn davon auszugehen ist, dass nach adäquater Mobilisierung 
mit G-CSF (mit oder ohne Chemotherapie) hinsichtl. der gewünschten Ausbeute an hämatopoetischen Stamm-
zellen die Anzahl zirkulierender Stammzellen am prognostizierten Tag der Entnahme nicht ausreichen wird, od. 
wenn bereits zuvor nicht ausreichend hämatopoetische Stammzellen entnommen werden konnten Gegenanz.:
Überempfdlk. ggü. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt. Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn.: B. Pat. m. Lymphom 
u. multiplem Myelom können Tumorzellen aus d. Mark freigesetzt u. anschließ. mit d. Leukaphereseprodukt
entnommen werden. Die Anz. d. mobilis. Tumorzellen ist unter Mozobil in Verbind. m. G-CSF nicht erhöht im 
Vergl. zu G-CSF allein. Nicht f. d. Mobilisierung v. hämatopoet. Stammzellen b. Leukämie-Pat. anw. Während d. 
Anw. Leukozyten u. Thrombozytenzahlen überw. (Hyperleukozytose bzw. Thrombozytopenie mögl.). Allerg. Re-
akt. bis anaphylakt. Schock sowie vasovagale Reakt., orthostatische Hypotonie und/oder Synkope wurden be-
obachtet, entspr. Vorsichtsmaßn. empfohlen. Vergröß. d. Milz nicht ausgeschlossen. Wegen mögl. Vergrößer. 
der Milz u./od. Milzriss in Verbindg. mit G-CSF bei entspr. Beschw. Integrität d. Milz unters. Wegen zunehm. 
Exposition b. steigendem Körpergew. Dosis max. 40 mg/Tag. Fertilit., Schwangersch. u. Stillzeit: Strenge 
Indikationsst. b. Schwangeren. Während der Schwangersch. nicht anwenden, sofern nicht der klin. Zustand der 
Frau eine Behandl. erforderl. macht. Während d. Beh. sollte nicht gestillt werden. Wechselw: Nicht m. anderen 
AM mischen. Nebenw.: Blut/Lymphe: Nicht bek. Splenomegalie, Milzriss. Immunsyst.: Gelegentl. allerg. Reakt., 
anaphylakt. Reakt. inkl. anaphylakt. Schock. Psyche: Häufi g Schlafl osigkeit. Gelegentl. abnorme Träume, Alb-
träume. Nerven: Häufi g Benommenheit, Kopfschm. GIT: Sehr häufi g Durchfall, Übelkeit. Häufi g Erbrechen,
Bauchschm., Magenbeschw., Dyspepsie, Bauchblähung, Obstipation, Flatulenz, orale Hypoästhesie, Mundtro-
ckenheit. Haut u. Unterhautzellgew.: Häufi g Hyperhidrose, Erythem. Skelettmskl., Bindegew., Knochen: Häufi g 
Arthralgie, Muskelschmerzen. Allg. Erkr. u. Beschw.: Sehr häufi g Reakt. am Inj.-/Inf.-ort. Häufi g Müdigkeit,
Unwohlsein. In klin. Studien trat bei Pat. mit entspr. Risikofakt. gelegentl. Herzinfarkt, bei Onkologiepat. u. ge-
sunden Pat. vasovagale Reakt. auf; selten schwere Auswirkungen auf den GIT; häufi g Parästhesien b. mehrf. 
Vorbehandelten. Kinder und Jugendliche: Das  Sicherheitsprofi l in einer pädiatrischen Studie entsprach dem von 
Erwachsenen.  Verschreibungspfl ichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Genzyme Europe B.V., Paasheu-
velweg 25, 1105 BP Amsterdam, Niederlande Örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers: Sanofi -Aventis 
Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main. Stand: Mai 2019 (SADE.PLE.19.06.1680)
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Die Ergebnisse dieser Meta-Analyse zeigen, dass die 

zusätzliche Gabe von Plerixafor zu G-CSF bei NHL- und 

MM-Patienten zu einer erhöhten Stammzellausbeute

und weniger Apheresetagen führte, ohne dass die

Anzahl unerwünschter Ereignisse zunahm. Die ge-

ringere Mobilisierungsdauer könnte die Patienten-

Compliance verbessern, Apherese-assoziierte Risiken

verringern und die Zeitspanne zwischen Mobilisierung 

und Transplantation verkürzen. Allerdings werden wei-

tere randomisierte, kontrollierte Studien mit möglichst

hohen Patientenzahlen benötigt, die sowohl die Kurz-

zeitwirksamkeit der Behandlung als auch das Lang-

zeitüberleben der Patienten untersuchen, um die

 bisherigen Ergebnisse zu bestätigen.

Kommentar von Prof. Dr. Hartmut Goldschmidt

Die Hochdosistherapie, gefolgt von 
der Transplantation autologer peri-
pherer Blutstammzellen (PBSCT), ist ein 
etabliertes Therapieverfahren beim 
Multiplen Myelom und bei den Lym-

phomerkrankungen. Für die Sicherheit dieser intensiven 
Therapie ist eine ausreichende Zahl von Stammzellen 
essentiell. In der Review-Arbeit von Yang et al. wurde die 
Literatur zur Mobilisierung von PBSC systematisch analy-
siert. 

In der Meta-Analyse zeigt sich, dass die Gabe von Ple-
rixafor in Kombination mit Granulozyten-Kolonie-stimu-
lierendem Faktor (G-CSF) die Effi zienz der PBSC-Mobili-
sierung im Vergleich zu einer alleinigen Gabe von 
G-CSF signifi kant erhöht. Dies ist ein wichtiges Ergebnis,
da im Rezidiv der Lymphom- oder Myelomerkrankung
die  PBSC-Sammlung erschwert ist. Bei neudiagnosti-
zierten Patienten mit Multiplem Myelom können Vorbe-
handlungen, z. B. mit Lenalidomid, zu einer erschwerten
 PBSC-Sammlung führen. Hier ist ein abgestimmter Einsatz
von Plerixafor notwendig.

Die durch die Addition von Plerixafor verbesserte Effi -
zienz in der PBSC-Sammlung erhöht bei Patienten, wel-
che mit alleiniger G-CSF-Gabe nicht genügend PBSC 
mobilisieren, die Chance auf eine erfolgreiche und 
 sichere autologe Blutstammzelltransplantation. 

Abb. 5: Optimale Stammzellmobilisierung an 
≤ 4 Apheresetagen

Risk Ratio (95 % KI)
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Abb. 6: Gesamtzahl der an bis zu vier 
 Apheresetagen gesammelten CD34+-Zellen

Mittelwertdifferenz (95 % KI)

-10 -5 0 5 10

Kontrolle besser Plerixafor besser

NHL/MM (3 Studien)

Gesamt

34
14

63
-S

AD
E.

PL
E.

20
.0

1.
00

32
-J

an
ua

r 2
02

0

Wundheilung  
und Wundpflege  
mit Dexpanthenol

W I S S E N .  S C H A F F T .  B E R A T U N G .

Anfang, Orientierung und Zielsetzung

25

Schwerpunktthema 2020: Pädiatrische Wege und Welten

Zusammen ist man weniger allein 
Christian Steuber 

Skeptiker haben Recht, wenn sie die Problem-

potentiale der Berufsausübungsgemeinscha�  (BAG) 

aufzählen: enormer Managementaufwand, Teil-

haberdi erenzen oder Weggang von Patienten, 

denen die private Atmosphäre einer Einzelpraxis 

lieber ist. Das Benennen dieser Stolpersteine hil� , 

diesen konstruktiv zu begegnen, um am Ende von 

den Vorzügen eines großen Teams zu pro� tieren – 

das ist ein Fazit nach elf Jahren des Wachsens (und 

Erwachsenwerdens) der „Praxis Arche für Kinder 

und Jugendliche“ im Speckgürtel von Freiburg im 

Breisgau. 

Ende 2018 arbeiteten in Deutschland 5.311 zugelassene Praxis-

pädiater. Davon waren 2.380 (44,8 %) in einer BAG tätig, unterstützt 

von 402 angestellten Fachärztinnen und -ärzten. Auch 513 (9,6 %) 

Einzelpraxen hatten die Hilfe angestellter Ärzte. Dem gegenüber 

standen 2.397 (45,1 %) Praxen, in denen eine Ärztin oder ein Arzt 

alleine tätig war. Damit arbeitete gut die Häl� e der Praxispädiater 

in kooperativen Strukturen (Quelle: KBV).Es gibt viele Gründe für die Bildung einer ärztlichen Gemein-

scha�  oder zur Anstellung von ärztlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern: ● Stetiger fachlicher Austausch auf kurzem Wege

● Synergiee� ekte, z. B. bei der Nutzung von Geräten und EDV

● Das Angebot verschiedener fachlicher Schwerpunkte unter 

einem Dach● Arbeitsteilung bei nichtärztlichen Tätigkeiten, Management, 

Personalführung u. a.● Urlaub machen, ohne die Patienten alleinzulassen, und Ent-

lastung vom Gefühl dauerha� er Zuständigkeit

● Verwirklichung einer reduzierten Arbeitszeit aus persönlichen 

oder familiären Gründen, Verp£ ichtungen oder beispielsweise 

wegen einer chronischen Erkrankung

● Freiräume für die eigene Fortbildung und die Weiterbildung der 

Mitarbeitenden
Neben diesen Gründen war die stetig steigende Inanspruchnahme 

für uns Anlass, die Kooperation und später die fachärztliche An-

stellung und Ausweitung auf Filialen voranzutreiben. Neue Patien-

ten abzulehnen fühlte sich genau so schlecht an wie die Wochen-

arbeitszeit als „Einzelkämpfer“ immer weiter auszudehnen. Im 

April 2008 gründeten wir die BAG „Praxis Arche für Kinder und 

Jugendliche“ am neuen gemeinsamen Standort, räumlich zwischen 

unseren beiden bisherigen Einzelpraxen. Wo sind wir heute?In unserer BAG arbeiten aktuell sieben Fachärztinnen und -ärzte 

(davon fünf angestellt) sowie zwei Weiterbildungsassistentinnen 

(WBA) an drei Standorten. In ca. 150 Arztsprechstunden pro Woche 

 ̈nden pro Jahr über 25.000 Arztpatientenkontakte (APK) statt, teil-

weise telefonisch, inzwischen im Rahmen der Teilnahme an „doc-

direkt“ auch telemedizinisch. Eine zehnte Kollegin be  ̈ndet sich 

in der Elternzeit. Dies ist erwähnenswert, da im Durchschnitt der 

vergangenen Jahre etwa 10 % der ärztlichen Arbeitszeit wegen 

Mutterscha� , längere Auslandsaufenthalte oder Krankheiten aus-

 ̈elen. Es wurde zur Gewohnheit, dies im Personalmanagement 

zu berücksichtigen. Wir haben uns nicht von den KV-Regularien 

abschrecken lassen und alle Möglichkeiten ausprobiert, den stei-

genden Patientenzahlen gerecht zu werden. Einer anfänglich 

kurzzeitigen Anstellung mit Leistungsbegrenzung folgte die Zu-

lassungsteilung zur Anstellung ohne Leistungsbegrenzung (4 x 

50 %). Zwei, später vier, angestellten Fachärztinnen mit je zehn 

Stunden Sicherstellungsau� rag folgte 2017 zusätzlich eine fün� e 

als Sicherstellungsassistentin. 2018 und 2019 ergänzten wir unser 

Ärzteteam durch eine Hospitationsassistenz (einer in Baden-Würt-

temberg geförderten dreimonatigen Anstellung ohne wesentliche 

Zulassungsauflagen), um mehr Raum für Teilzeit- und Vertretungs-

modelle zu scha� en. Mit dem Übergang der hospitierenden Assis-

tentin in eine unbefristete Anstellung mit Leistungsbegrenzung 

wurden wir erneut gedeckelt. Die in Baden-Württemberg be-

stehende Möglichkeit, die Leistungsbegrenzung dem tatsächlichen 

Bedarf anzupassen, ermöglichte uns eine Erhöhung der Leistungs-

begrenzung entsprechend einem halben Versorgungsau� rag. 

Unterstützt werden wir von zwölf medizinischen Fachangestellten 

(MFA) mit zusammen 250 Wochenarbeitsstunden und drei Aus-

zubildenden mit zusammen 60 Wochenstunden Mitarbeit neben 

der Schule.
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